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XVII. Gesundheitswesen.

Gefundheitspolizei.
s) Vrganisatioll dkg Gemeindk-Sanitätsdienftes. Städtisches Sanitiitspersonale.
Im Verwnltungsjahre 1897 trat im Stadtphysikate selbst hinsichtlich der zur

Dienstleistung zugetheilten Ärzte keine Änderung ein. Das Sanitätspersonale desselben
bestand aus 1Physikus,2 Physikus-Stellvertretern, 1Bezirksarzt undZPHysikats-Assistenten.

Die Bertheilung der ärztlichen Stellen auf die einzelnen Bezirke ist aus der
folgenden Übersicht zu entnehmen. Es waren bestellt:

Für den Ge- Bezirks- Stadt.
Armen-

K. k.
Armen-

meindebezirk ärzte ärzte ärzte
I. 1 1 1

II. 3 3 3
III. 2 2 1
IV. 1 2 —

V. 1 3 )̂ 1
VI. 1 -- 2

VII. 1 12) 1
VIII. I 1») —

IX. 2 1 2
X. 2 3i) 1

XI. 1 2 —

XII. 1 4») —

XIII. 1 7i) —

XIV. 1 3 —

XV. 1 2 —

XVI. 1 5") —

XVII. 1 4 —

XVIII. 1 4«) —

XIX. 1 3 —

im Ganzen 24 51 12

0 Von denselben ist 1 mit den Agenden eines Bezirksarztes betraut.
Derselbe steht auch in einem Theile des VIII. Bezirkes in Verwendung,

ch Zugleich in einem Theile des VII. Bezirkes in Verwendung.
0 Davon 2 Provisorisch,
ö) Davon 1 provisorisch.
°) Hievon ist 1 auch im XIX. Bezirke in Verwendung.
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Es standen daher bei den magistratischen Bezirksämtern 24 Bezirksärzte und zur
Besorgung der Armenbehandlung und der Todtenbeschau 51 städt . Ärzte , für die Armen¬
behandlung allein 12 k. k. Armenärzte in Verwendung . Überdies fungierte noch 1 k. k.
Stadtarmen -Augenarzt und 1 Armen -Ohrenarzt.

Die im Jahre 1897 begonnenen Vorarbeiten für die Reorganisierung des Magi¬
strates , welche sich auch auf das ärztliche Personale erstrecken sollte, indem eine wesent¬
liche Vermehrung der Stellen der Bezirksärzte der VIII . und IX . Rangsclasse , eine Ver¬
minderung jener der X . Rangsclasse , ferner die Beförderung von mehr als eines Dritt-
theiles der städtischen Ärzte für Armenbehandlung und Todtenbeschau in die Rangs¬
classe Xa in Aussicht genommen wurde , fanden im Berichtsjahre noch nicht ihren Abschluss.

Infolge des im Berichtsjahre erfolgten Ablebens des bisherigen Prosectvrs der
Gemeinde Wien bei den sanitätspolizeilichen Obductionen , Professor Eduard Ritter von
Hofmann,  dessen Andenken seitens der Gemeinde durch Widmung eines Ehrengrabes
im Centralfriedhofe geehrt wurde , ist diese Stelle provisorisch dem ersten Assistenten der
Lehrkanzel für gerichtliche Medicin , Professor Dr . Albin Haberda  übertragen worden.

Die Zahl der beim Stadtphysikate  in der Berichtsperiode durchgeführten
Agenden  betrug in Gruppe I (Hygiene und Sanitätspolizei ) 37 .464 , in Gruppe II
(Medicinalwesen ) 65 .778 , zusammen daher 103 .242.

Die Zahl der den städtischen Bezirksärzten zugewiesenen Sanitätsausseher betrug
wie im Vorjahre 33 . Zur Bereithaltung eines geeigneten Nachwuchses wurde auch
im Jahre 1897 von dem Oberbezirksarzte Dr . Alois Grünberg  ein Curs für
Sanitätsaufseher in der Zeit von Mitte Juli bis Mitte September an 5 Tagen der
Woche von 6 — 7^ 2 Uhr abends abgehalten , an welchem sich 26 Personen betheiligten.
Hiefür wurde eine Belehrung über Entstehung und Verbreitung der Jufectionskrank-
heiten verfasst und in Druck gelegt.

Von den Frequentanten des Curses meldeten sich 13 zur Prüfung ; 12 legten
dieselbe ab, und zwar 1 mit vorzüglichem, 8 mit gutem und 3 mit ungenügendem Erfolge.
Mit dem Erlasse der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 5. April 1897 wurde dem Stadt¬
physikate aus Anlass der Abhaltung des Curses im Jahre 1896 die Anerkennung aus¬
gesprochen.

Die Instruction der Sanitätsaufseher wurde einer Revision unterzogen und in
ergänzter , beziehungsweise geänderter Form neu aufgelegt.

8 Sanitätsaufsehern wurde das im Sinne des Gemeinderathsbcschlusses vom
7. Mai 1895 erhöhte Taggeld zuerkannt , allen Erholungsurlaube bewilligt.

Die den Sauitätsaufsehern zur Unterstützung bei der Durchführung der groben
Desinfectionsarbeiten zugewiesenen Desinfectionsdiener gehören derzeit noch dem Stande
der Straßentaglöhner der Gemeindebezirke an und betrug deren Zahl im Jahre 1897 38.

Mit Rücksicht auf die Anordnung des Stadtrathes , das Straßensäuberungspersonale
ausschließlich zur Straßensäubernng zu verwenden und im Hinblicke auf die Verschieden¬
artigkeit der Löhne der sogenannten Desinfectionsdiener wurde die Regelung der Dienstes¬
verhältnisse und der Bezüge dieses Personales in Angriff genommen . —

Über den Stand der in Wien im Berichtsjahre zur Ausübung der Praxis be¬
rechtigten Sanitätspersonen  geben die folgenden Ziffern Aufschluss. Es betrug die Zahl
der Doctoren der Medicin (der gesummten Heilkunde) 2119 , Magister der Chirurgie,
beziehungsweise Wund - und Gebnrtsärzte und der zur Ausübung der zahnärztlichen
Praxis berechtigten Personen 62 , Apotheker 106 , Hebammen 1678.
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Die Vorbereitungen für die Neuwahlen in die Ärztekammer  wurden im
Einvernehmen mit der letzteren durchgeführt.

Da bei diesem Anlasse offenbar wurde, dass manche praktische Ärzte die Wohnungs-
verändernngen nicht rechtzeitig dem Stadtphysikate angezeigt hatten, wurde dieses beauftragt,
im Falle der Constatierung der Unterlassungderartiger Meldungen die Strafanzeige an
das zuständige magistratische Bezirksamt zu erstatten.

Zur Ermöglichungder Evidenzhaltung der Zahnärzte  wurden die praktischen
Ärzte Wiens mit dem Magistratsdecrete vom 22. November 1897 anfgefordert, dem
Stadtphysikatebekanntzugeben, ob sie die zahnärztliche Praxis als Specialfach ausüben und
zahntechnisches Hilfspersonale beschäftigen und bejahenden Falles Namen und Adresse
der betreffenden Arbeiter und etwaige Änderungen im Personalstande dem Stadtphysikate
anzuzeigen.

Der seitens der Wiener Ärztekammer im März 1897 beschlossene und den Mit¬
gliedern zur allfälligen Beobachtung und Affichierung in den Warte- und Ordinations¬
zimmern bekannt gegebene Ärztetarif  hat zu vielfachen Kundgebungen aus dem Publicum
gegen die Höhe der Tarifposten Anlass gegeben. Der Stadtrath fand sich bestimmt,
gegen diesen Tarif Stellung zu nehmen, um bei der k. k. n.-ö. Statthalterei die Auf¬
hebung des betreffenden Beschlusses der Ärztekammer zu erwirken. Mit Erlass vom
26. October 1897, Z. 89.256, hat die Statthalterei dem Magistrate bekanntgegeben,
dass die Ärztekammer durch den erwähnten Beschluss ihren gesetzlichen Wirkungskreis
nicht überschritten habe und dass daher kein Anlass vorliege, gegen diesen Beschluss
einzuschreiten. Der beschlossene Tarif blieb daher in Wirksamkeit. Derselbe ist jedoch kein
bindender, so dass die Festsetzung des ärztlichen Honorars nach wie vor der freien
Vereinbarung Vorbehalten ist.

Die Zahl der Apotheken  wurde im II. und im XIX. Bezirke um je eine ver¬
mehrt und eine weitere Vermehrung um 5 Apotheken, je eine in X., XII., XIII., XVI.
und XVIII. Bezirke, -beschlossen. Vom Magistrate wurde im 24 Fällen die 5jährige
Servierzeit auf den Magisterdiplomen bestätigt und über Weisung der k. k. n.-ö. Statthalterei
Amtshandlungen wegen unberechtigter Führung des Doctortitels der philosophischen
Facultät einer ausländischen Universität seitens einzelner Apotheker durchgeführt.

Für die Hebammen  wurde mit der Verordnung des k. k. Ministeriums des Innern
vom 10. September 1897 , R .-G.-Bl . Nr. 216 , eine neue Instruction erlassen.

d) Prophylaktische Norkchrungrn.

Die stetig fortgesetzte Assanierung Wiens — in den Vorjahren infolge wiederholter
Choleragefahr energisch betrieben — erhielt neue Anregung, als infolge der Ausbreitung
der Pest in Indien die Möglichkeit der Einschleppung eines Krankheitsfalles nach
Europa gegeben war.

Dies bot die Veranlassung zur Anordnung der Vornahme von Revisionen seitens
der magistratischen Bezirksämter behufs Constatierung sanitärer Übelstände und zur Ein¬
richtung einer steten Evidenzhaltung der gefundenen Übelstüude durch die städtischen
Bczirksärztc.
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Die im Interesse einer fortschreitenden Assanierung gelegene Ausgestaltung der Cana-
lisiernng konnte in allen Bezirken mit Rücksicht auf die hohen Kosten und einer Reihe
rechtlicher Schwierigkeiten in kurzer Zeit nicht durchgefiihrt werden und musste in
manchen Bezirken, wie in einzelnen Theilen des XI ., XII ., XVIII . und XIX . Bezirkes,
einem späteren Zeitpunkte Vorbehalten bleiben.

Die große Anzahl der bei den Wiener Verkehrsanlagen beschäftigten
Arbeiter  erforderte , ein besonderes Augenmerk auf die sanitären Verhältnisse dieser
Betriebe zu richten, wobei Verbesserungen hinsichtlich der Unterkunftsorte , der Verkösti¬
gung , der Fürsorge für erste Hilfe, Beistellung der erforderlichen Zahl richtig vertheilter
Aborte erzielt wurden . Die Bestrebungen , auch i» anderer Richtung , so durch Errichtung
von Baraken , ärztliche Beaufsichtigung der Arbeiter , radicale Abhilfe zu schaffen, blieben
erfolglos.

Als sich wegen der ungünstigen Unterkunftsstätten vieler Arbeiter die Amtshand¬
lungen dieser Art in den Bezirken II , XI und XIII insbesondere häuften und an die
Unternehmer mit der Anregung zur Beistellung der Schlafstellen herangetreten wurde,
ergab sich ein sehr geringer Erfolg , indem nur für einen Theil der Arbeiter des
XIII . Bezirkes Baraken errichtet wurden . Das Project , die aufgelassene Franz Josefs-
Kaserne für diese Zwecke zu gewinnen , blieb erfolglos.

Die bei jedem übertragbaren Krankheitsfalle durch die städtischen Bezirksärzte ge¬
pflogenen , eingehenden Erhebungen , die genaue Evidenzhaltung der Kranken und die
Durchführung der erforderlichen prophylaktischen Maßnahmen ließen an keiner Stelle die
Entwicklung von Krankheitsherden oder die epidemische Ausbreitung von Krankheiten zu.

In den Bahnhöfen  wurde auf die Bereithaltung vonJsolierlocalitäten hingewirkt.
Seitens der Gemeinde wurde der Bau der Sanitätsstation, II ., Gerhardusgasse 3 , in
Angriff genommen, im XVIII . Bezirke ein Verbrennofen rekonstruiert , für die Bezirke
XII , XIII , XVII , XVIII und XIX der Transport der zu desinficierenden Materialien
mittels mit Pferden bespannter Wagen eingerichtet und zur Bereithaltung der erforder¬
lichen Anzahl geeigneter Sanitätsaufseher — wie bereits erwähnt — ein Unterrichts-
curs für Bewerber um solche Stellen abgehalten . —

Besondere Beachtung fanddas Bettgeherwesen;  derMagistrat hatindieserRichtung
die Bezirksämter angewiesen , die Vermietung von für Wohnzwecke ungeeigneten Loka¬
litäten , die Überfüllung von Wohnungen und Massenquartieren im Sinne des Sanitäts¬
gesetzes und des Z 93 des Gemeindestatutes , die Übelstände bei gewerbsmäßiger Be-
herbung in Gemäßheit der Gewerbeordnung abzustellen . —

Zur Hintanhaltung der Verwendung von Küchen und anderen Betriebsräumen
in gewerblichen Betrieben , welche die Erzeugung oder den Verkauf von Lebensmitteln
betreffen , wie in denjenigen der Gastwirthe , Kaffeesieder, Selcher , Fleischhauer als
Waschküchen, hat der Magistrat an die Bezirksämter , das Marktamt und die Genossen¬
schaften besondere Weisungen erlassen. —

Anhaltende Regengüsse hatten Ende Juli zu Überschwemmungen geführt , von
welchen nur wenige Bezirke ganz verschont blieben , der III ., V., VI ., IX ., XI ., XIII.
und XIX . Bezirk besonders getroffen waren.
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Der Magistrat erließ zur Bekämpfung der uachtheiligen Wirkungen im August
eineu Aufruf an die Bevölkerung , die k. k n.-ö. Statthalterei unterm 14 . August einen
Erlass zur Hiutauhaltuug vvn Schäden an Wasserlänfen , am 28 . August einen Erlass
wegen Regelung und Überwachung der aus Anlass der Überschwemmungen angevrdueten
Anstalten.

Die Bezirksärzte waren am 30 . Juli telegraphisch angewiesen worden , persönlich
und durch die Sanitätsaufseher die überschwemmten Wohnungen zu eruieren , im Einver¬
nehmen mit den Bezirksämtern , Bezirksvorstehungen und Polizei -Commissariaten auf
die Einhaltung der Vorschriften zur Begegnung der Gefahren aus der Überschwemmung
hinzuwirken, insbesondere auf die angemessene Unterbringung und Verköstigung delogierter
Parteien , auf die Sperrung verunreinigter Brunnen , Vertilgung der durch die Über¬
schwemmung verunreinigten Nahrungsmittel , Reinigung eventuell Desinfectivn und ans
die Anstrocknung überschwemmter Räume.

Wesentliche Nachtheile für die allgemeinen Gesundheitsverhältnisse hatte die Wasser¬
katastrophe nicht im Gefolge.

Von den prophylaktischenVorkehrungen im Besonderen wären folgende zu erwähnen.

lAeningitis cerebrospinalis epiäemica (epidemische Genickstarre ) . —
Infolge des häufigen Vorkommens sporadischer Fälle hat das k. k. Ministerium desJnnern das
Studium dieser Jnfectionskrankheit durch eine wissenschaftliche Commission angeregt und
wurde der Wiener Magistrat mit dem Statthalterei -Erlasse vom 1. October 1897 an¬
gewiesen, über die Ergebnisse der beim Auftreten dieser Krankheit gepflogenen Erhe¬
bungen , beziehungsweise über die sanitätspolizeilichen Maßnahmen anlässlich der Vorlage
der vierwöchentlichen Ausweise über Jnfectionskrankheiten zu berichten.

kckorbus miliaris (Schweißfieber ). — Anlässlich des Auftretens des Schweiß¬
fiebers im politischen Bezirke Scheibbs , wo in 50 °/g der Krankheitsfälle ein tödtlicher
Ausgang eintrat , war mit dem Statthalterei -Erlasse vom 18 . Jänner die bereits mit
dem Erlasse vom 12 . December 1891 angeordnete Anzeigepflicht der praktischen Ärzte
in Erinnerung gebracht und die Anordnung der sofortigen Erhebung durch die Amtsärzte,
die Einleitung geeigneter Maßnahmen und die unverzügliche , allenfalls telephonische
Verständigung der k. k. niederösterreichischen Statthalterei angeordnet worden.

Im Berichtsjahre trat ein Krankheitsfall in Wien auf , bei welchem der behandelnde
Arzte die Diagnose auf kckorbus miliaris gestellt hatte.

Die Krankheit verlief rapid , hatte unter Schüttelfrost mit hohem Fieber eingesetzt,
worauf sich am Stamme und an den Gliedmaßen eine conftuierende Röthung und
stellenweise Knötchen- und Bläschenbildung entwickelte. Der Tod trat am dritten Tage,
nachdem Delirien aufgetreten waren , ein. Durch die nach dem Tode vorgenommenen
Untersuchungen konnte eine andere Krankheitsform als Todesursache nicht constatiert
werden.

Epidemische Bindehautentzündung . — Das epidemische Auftreten einer
durch den äiplococus pneumoniae hervorgerufenen Bindehautentzündung unter den
Schulkindern einer Gemeinde Niederösterreichs und die Möglichkeit einer Verwechslung
dieser im allgemeinen gutartigen Krankheit mit Trachom , führte zu dem Erlasse der
k. k. niederösterreichischen Statthalterei vom 3. Mai 1897 , womit der Magistrat beauf-
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tragt wurde , dieser epidemischen Bindehautentzündung ein besonderes Angenmerk zu
widmen , sämmtlichc praktischen Ärzte auf diese Krankheitsform aufmerksam zu machen
und zur Anzeige bei epidemischem Auftreten zu Verhalten.

Varicellen . — Anlässlich der mnthmaßlich erfolgten Verwechslung eines Blattern¬
salles mit einer Varicellenerkranknng wurden die städtischen Bezirksärzte beauftragt,
bei jedem zur Anzeige gelangenden Varicellenfalte , welcher erwachsene, d. i. außerhalb
der Schulpflicht stehende Personen betrifft , persönlich die Erhebungen zu pflegen.

Blattern und Flecktyphus . — Mit dem Statthalterei -Erlaffe vom 22 . Fe¬
bruar 1897 wurde angeordnet , dass bei jenen Jnfectionskrankheitsformen , welche zufolge
ihres infectiösen Charakters und der Bösartigkeit ihres Verlaufes selbst bei ganz ver¬
einzeltem Auftreten eine erhöhte Beachtung erfordern , wie dies insbesondere bezüglich
der Blattern und des Flecktyphus der Fall ist, über das Ergebnis der mit größter Be¬
schleunigung zu pflegenden Erhebungen und über die getroffenen Anordnungen sofort,
in besonders dringenden Fällen aber in analoger Weise, wie dies bezüglich der Cholera
vorgesorgt ist, telegraphisch zu berichten sei.

Dysenterie . — Das vermehrte Vorkommen von Dysenterie unter der Mannschaft
des II . Corps in der Roßanerkaserne bot den Anlass , die Amtsärzte anznweisen, den
Darmerkranknngen überhaupt und dem Vorkommen von Typhus und Dysenterie eine
erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen.

Masern . — Infolge des gesteigerten Auftretens derselben wurde über Erlass der
k. k. niederöfterreichischen Statthnlterei vom 30 . Juni 1897 die Ausstellung von Cer¬
tificate» zum Besuche der niederösterreichischen Landes -Blindenschnle in Purkersdorf , der
k. k. Waisenhäuser und anderer ähnlicher Anstalten eingestellt.

Scharlach . — Im Hinblicke auf wiederholte vorzeitige Genesungsanzeigen bei
Scharlach wurden die Amtsärzte beauftragt , bei frühzeitigen Genesnngsanzcigen den
Schulbesuch nur auf Grund persönlicher Constatiernng des Genesens zu gestatten.

Ferner seien noch folgende Maßnahmen allgemeiner Natur erwähnt:

Zur Ermöglichung der Evidenzhaltung von Infektionskrankheiten in den
Schulen wurde bei Schülern , deren Wohn- und Schulbezirk nicht zusnmmenfallen , den
Amtsärzten die wechselseitige Verständigung vorgeschrieben.

11m bei Erkrankungen im Hausstande der städtischen Bademeister und
Wasserleitungsaufseher jede Verbreitung der Krankheit hintanzuhalten , wurden
diese Organe zur Meldung jedes Krankheitsfalles in ihrer Familie verhalten.

Von Lkolsra asiatien und Flecktyphus kam im Berichtsjahre kein Fall vor;
von Blattern traten nur zwei Fälle mit dem Ausgange in Genesung auf , von Milz¬
brand ein Fall , in dem es gleichfalls zur Genesung kam.

Gesteigert war das Auftreten des T ^ pbus abllominnlis ; von den angezeigten
408 Typhuserkrankungen waren 112 fremder Provenienz und ergaben sich
84 Todesfälle.
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Bezüglich der gesteigerten Typhusbewegung wurde ein Zusammenhang mit der
importierten Milch vermnthet und wurden auch eingehende Erhebungen in Betreff der
Milchverkaufs- und Productionsstellen durchgeführt.

Von 2623 Scharlachfällen führten 235 zum Tode, von 3037 Diphtherie¬
fällen 561 ; auf 13.968 Masernerkrankungen kamen 853 Todesfälle. Von Genick¬
starre kamen 44 Erkrankungen, beziehungsweise Todesfälle vor. Auf 173 Puerperal¬
erkrankungen entfallen 102 Todesfälle.

Mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums des Innern vom 19. März 1897,
Z . 5630 , wurden Vorkehrungen behufs Verhütung der Einschleppung der Pest
durch Passagiere von aus Pestgegenden anlangeuden Schiffen angeordnet.

o) Desiuftltioilswesrn.
Das bereits im Jahre 1896 im Principe genehmigte Project einer Sanitäts¬

station für die Bezirke I, II, IX und XIX in Verbindung mit einer Desinfectivns-
anstalt kam im Berichtsjahre zur Ausführung.

Für die Desiufection kamen hauptsächlich reine Carbolsänre und Lysol, deren
Lieferung im Offertverhandlungswege sichergestellt wurde, Ätzkalk, beziehungsweise Kalk¬
milch und im geringen Ilmfange auch Formalin zur Verwendung. Für die Dampf-
desinfection kamen die stabil aufgestellten Dampfdesinfectionsapparate System Thurs-
field in den Bezirken I, II, III, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XVII und XIX,
ferner System Kurz , Rietfchl L Henueberg in den Bezirken V, XII und XVIII
und System der Gas- und Wasserleitungs-Gesellschaft in dem Epidemiespitale im X. Bezirke
zur Benützung.

Für die Bezirke IV und VII wurde in dem Apparate des V., für den VIII. Bezirk
in jenem des I., für den XIV. Bezirk in jenem des XV. Bezirkes desinficiert.

Die zur Verbrennung von inficiertem Bettstroh und anderen wertlofen Gegenständen
errichteten Verbrennöfen wurden im Berichtsjahre nicht vermehrt, dagegen jener des
XVIII. Bezirkes umgebaut.

Verbrennöfen waren aufgestellt im II. Bezirke für diesen Bezirk, im XII. Bezirke
für diesen und den X. Bezirk, im V. Bezirke für den IV., V., VI. und VII. Bezirk,
im IX. Bezirke für den I., VIII. und IX. Bezirk, im XI. Bezirke für diesen Bezirk,
im XIV. Bezirke für den XII., XIII., XIV. und XV. Bezirk, im XVIII. Bezirke für
den XVII. und XVIII. Bezirk.

Nur in den Bezirken XVI und XIX musste die Verbrennung von Bettstroh an
abseits gelegenen Stellen in der Nähe des Ottakringer und des Nussdorfer Friedhofes
vorgenommenwerden.

Der Transport der zu desinficierendenGegenstände wurde in den Bezirken XII,
XIII, XVIII und XIX mittels bespannter Zinkblechwagen, in den übrigen Bezirken mit

Handwagen, die mit Zinkblech ausgeschlagen sind, besorgt.
Die Desiufection besorgten die Sanitätsanfseher unter Mitwirkung der denselben

zugewiesenen Taglöhner der Straßenkehrerpartien der Bezirke.
Die Aktivierung der projectierten, im Bau befindlichen Desinfectionsanstalt wird

die Centralisierung des Desinfectionswesens nubahnen.
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61 Ampfwesra.
1 . öffentliche Impfung.

Die öffentliche Impfung wurde , wie in den Vorjahren , in den Monaten Juni,
Juli und August , beziehungsweise in jenen peripheren Bezirkstheilen , welche vor der
Einverleibung selbständige Gemeinden bildeten , in den Monaten Juni und Juli ans
66 Jmpfsammelplätzen oder bei weiterer Berücksichtigung der Impfung in 5 Wiener
Kinderspitälern , 2 Kindcrkrankenordinations -Jnstituten , der Poliklinik, dem Mariahilfer
Ambulatorium , im Schuhpocken-Hanptinstitnte (Findelanstalt ), der Jmpfanstalt des
Dr . Beuß und in 77 Jmpfstationen vorgenommen.

Die Zahl der Erstimpfungen betrug 22 .969 , die der Revaccinationen  805;
die der Jmpftage  894 . In den Jmpfsammelplätzen allein wurden durch die städtischen
Ärzte 15 .849 Impfungen vorgenommen , somit um 105 mehr als im Vorjahre ; die
Mehrzahl der Erstimpfungen betraf Personen im Säuglings - und Kindesalter Zufolge
des Stntthalterei -Erlasses vom 18 . Februar 1897 wurde dem Jmpfzustande des
städtischen Sanitätspersonales , wie jenem der Bediensteten der Privat -Krankenanstalten
eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet , eine Conscription des Jmpfznstandes der Ärzte
und des Wartepersonales veranlasst und auf die Impfung , beziehungsweise Revaccination
dieser Personen , soferne dieselbe erforderlich , hingewirkt . Den bei der öffentlichen
Impfung verwendeten 85 Amtsärzten wurden seitens des Stadtphysikates Direktiven
ertheilt , welche im allgemeinen auf die Einhaltung aseptischer Heilmethoden gerichtet
waren . Der Magistrat hat am 17 . Mai 1897 eine Kundmachung erlassen, in welcher
dem Publicum die Jmpfärzte , Jmpflocalitäten und Jmpfstunden bekannt gegeben wurden;
in derselben war hervorgehoben , dass bei der öffentlichen Impfung nur animalische Lymphe
verwendet wird . Der Impfstoff wurde ausschließlich von der k. k. Jmpfstoffgewinnungs-
anstalt bezogen, in welcher zur aseptischen Verreibung desselben neuartige gläserne
Lymphmühlen zur Verwendung kamen.

Tie erzielten Erfolge waren ausgezeichnete ; abgesehen von einigen Erythemen
ergaben sich keine direct nachtheiligen Wirkungen.

Die Mitwirkung der Gemeinde hinsichtlich der Conscribierung der Nichtgeimpften,
der Feststellung und Einrichtung der Jmpssammelplätze , Zuweisung von Protokollführern,
Durchführung des Dienstes in den Jmpfsammelstellen , Beistellung des Impfstoffes , der
Drucksorten re. stimmte mit den bezüglichen Leistungen im Vorjahre überein.

Die praktischen Ärzte wurden durch eine besondere Zuschrift des Magistrates zur
Förderung des Impfwesens und zur Berichterstattung aufgefordert und wurde denselben
je 1 Bogen des Jmpfjournales und der Jmpfzeugnisse übermittelt.

Den bei der öffentlichen Impfung verwendeten Aufsichtspersonen und Schrift¬
führern wurden seitens der Gemeinde Remunerationen bewilligt.

S . Schulkinderimpfung.

Die im Jahre 1897 durchgeführte Conscription der Schulkinder bezüglich des
Jmpfmomentes ergab eine Gesammtzahl von 171 .343 Schulkindern in 387 communalen
und " 25 Privaten Volks- und Bürgerschulen.

Hievon hatten 163 .512 --- 95 43 °/g Zeugnisse über die erfolgte Erstimpfung
und waren daher 7831 --- 4 57 von den städtischen Ärzten behufs Constatierung
des Jmpfznstandes zu untersuchen. 5641 ^ 3 29 °/g zeigten deutliche Jmpfnarben,
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932 ---- 054 o/o Narben nach überstandenen Blattern, - es waren daher nnr
1258 --- 0-73 "/o ungeimpft . Bon diesen unterzogen sich 594 — 0 28 ô der
Erstimpfung , daher nur 764 --- 0 '44 0/g bei der Schulkinderimpfnng ungeimpft blieben.

Hievon wurden 344 bei der allgemeinen (öffentlichen) Impfung geimpft, so dass
am Schluffe des Schuljahres 1896/97 die Zahl der nicht geimpften Schulkinder
420 ^ 0 245 o/o der 171 .343 Schulkinder betrug . Bon 24 .796 revaccinationsbedürftigen
Schulkindern wurden nur 4690 -- 18 91 ô revacciniert , so dass 20 .106 revaccinations-
bednrftig blieben.

An der Schulkinderimpfnng betheiligten sich 71 Amtsärzte , die bei der Durch¬
führung ihrer Obliegenheiten von den Lehrkräften unterstützt wurden.

3. Schutzimpfung gegen Wuth (Lyssa) .

Die staatliche Anstalt in der k. k. Krankenanstalt Rudolf -Stiftung war vorzugs¬
weise mit von außen zugereisten Personen beschäftigt, obzwar im Jahre 1897
648 Personen im Wiener Polizeirayon Hundebisse erlitten hatten und thatsächlich von
15 als wüthend bezeichneten Hunden 3 Personen gebissen worden waren.

In der Anstalt waren im Jahre 1897 198 Personen der Schutzimpfung gegen
Wuth unterzogen worden ; hievon entfielen 9 auf die hiesige Bevölkerung . Unter den
Letzteren kam es zu einer Lyssaerkrankung nicht. Die im Berichtsjahre ansgewiesenen
2 Erkrankungen betrafen Kinder , die aus Böhmen (Kritzendorf und Wall ) zur anti-
rabischen Behandlung zugereist waren und hier an Lyssa starben.

Die Zuweisung der Verletzten in das staatliche Institut und die fortgesetzte
Überwachung der behandelten Personen für die Dauer eines Jahres erfolgte durch die
k. k. Polizeiärzte.

4 . Diphthcriebehandlung mit Heilserum.

Die Berichterstattung wurde über Weisung der k. k. n .-ö. Statthalterei geregelt
und die Sernmbehandlung in den vierwöchentlichen Rapporten ausgewiesen.

Nach den Ausweisen ist die Zahl der mit Serum behandelten Kranken bedeutend
gestiegen, was schon aus der Zunahme der in Spitalspflege gebrachten Diphtheriekranken
zu erwarten war.

In der vorwiegenden Zahl der Fälle wurde Wiener Serum verwendet . Eine
Entscheidung über den Vorzug einer oder der anderen (Behrings ) Serumart ließ sich
nicht treffen , da die Zahl der mit Behring ' schem Serum behandelten Fälle zu gering
und in einer Anzahl von Fällen die Provenienz des Serums überhaupt nicht angegeben
war . Es scheint jedoch zwischen der Leistungsfähigkeit beider Sorten ein wesentlicher
Unterschied nicht zu bestehen.

Die Mortalität bei Diphtheritis , welche in den Jahren 1892 , 1893 , 1894 35 80/g,
33-6 o/o, 34-6 o/o betragen hatte, ist in den Jahren 1895, 1896 und 1897 auf
I9 -3 °/o, 19-7 °/o, 18-57 °/g gesunken.

Die günstigen Resultate hängen wahrscheinlich mit den Fortschritten der Behand¬
lung zusammen. Wegen Betheilnng der städtischen Armenärzte mit Heilserum behufs
Verwendung bei der Diphtheriebehandlung wurde die Verhandlung eingeleitet.

Verwaltungsbericht der Stadt Wien. 14
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v) Uerkehr»lit Nnhrungs- und Genussmitteln, sowie anderen Gebranchsgegenständen.

Das lange erwartete Gesetz gegen die Verfälschung der Lebensmittel trat in Kraft.
Für Angelegenheiten des Verkehres mit Lebensmitteln und einigen Gebranchsgegen¬
ständen wurde mit Verordnung des k. k. Ministeriums des Innern vom 1. April 1897,
R .-G .-Bl . Nr . 90 , ein ständiger Beirath eingesetzt. —

Durch die Professoren Dr . August Vogl  und Dr . Johann Csokor  wurden für
Bewerber um Stellen im Marktamte Unterrichtscurse über vegetabilische Nahrungs-
und Gennssmittel und die mit denselben leicht zu verwechselnden Giftpflanzen , beziehungs¬
weise über mikroskopische Fleischbeschau abgehalten . —

Für die Handhabung des Lebensmittelgesetzes wurden mit der Ministerialverordnung
vom 13 . October 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 234 , republiciert:

Die Ministerialverordnung vom 1. Mai 1866 , R .-G .-Bl . Nr . 54 , betreffend die Ver¬
wendung von Gistfarben und gesundheitsschädlichen Präparaten bei verschiedenen Gebranchs¬
gegenständen und den Verkauf derselben ; die Ministerialverordnung vom 1. März 1886,
R .-G .-Bl . i)ir . 34 , betreffend die Verwendung von aus Anilin oder aus anderen Theer-
bestandtheilen hergestellten Farbstoffen bei Bereitung von Genussartikeln ; die Ministerial¬
verordnung vom 10 . August 1892 , R .-G .-Bl . Nr . 134 , betreffend das Verbot der
Einfuhr von mit Theerfarbstofsen gefärbten Weinen ; die Ministerialverordnung vom
35 . August 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 136 , als Nachtrag zu der vorerwähnten Verordnung;
die Ministerialverordnung vom 19 . September 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 147 , betreffend
die Verwendung gewisser Theerfarben zur Färbung von Zuckerbäckerwaren, wie von
au sich farblosen , jedoch gewohnheitsmäßig künstlich gefärbten Liqueuren ; die hiezn
erlassene Nachtragsverordnung vom 22 . Jänner 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 22 ; die Ministerial¬
verordnung vom 2 . Juni 1877 , R .-G .-Bl . Nr . 43 und vom 20 . November 1877,
R .-G .-Bl . Nr . 105 , betreffend die Verwendung von farbigem Papier als Einhüllnngs-
mittel für Genussmittel ; endlich die Ministerialverordnung vom 30 . November 1894,
R .-G .-Bl . Nr . 221 , betreffend das Verbot der Einfuhr , des Vertriebes und des
Zusatzes der sogenannte» Verstärkungsessenzen für gebrannte geistige Getränke.

Mit der Ministerialverordnung vom 13 . October 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 235,
wurden Bestimmungen erlassen über die Erzeugung oder Zurichtung von Ess - und
Trinkgeschirren , dann Geschirren und Gerütheu , die zur Aufbewahrung von Lebensmitteln
oder zur Verwendung bei denselben bestimmt sind.

Die Ministerialverordnung vom 13 . October 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 236 , betraf die
gewerbemäßige Sodawasser -Erzeugung ; die Ministerialverordnung vom 13 . October 1897,
R .-G .-Bl . Nr . 237 , die Verwendung von Druckapparaten beim gewerbemäßigen Ansschank
des Bieres ; die Ministerialverordnung vom 13 . October 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 238 , das
Verbot der als Kinderspielzeug verwendeten , mit Glasstaub bestreuten sogenannten Ein-
klebebilder ; die Ministerialverordnung vom 13 . October 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 239,
das Verbot des Verkaufes und der Verwendung des „japanischen " Sternanis (Skimmi-
früchte) zu arzneilichen Zwecken und zu Genussmitteln jeder Art.

Die wesentlichste Änderung ergab sich durch die Errichtung staatlicher Unter¬
suchungsanstalten auf Grund der Ministerialverordnung vom 13 . October 1897,
R .-G .-Bl . dir . 240 , und durch die Bestimmungen über das Studien - und Prüfungs¬
wesen für Lebensmittel -Experten (Ministerialverordnung vom 13 . October 1897,
R .-G .-Bl . Nr . 241 ).
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Abgesehen von der allgemeinen Lcbcnsmitteluntersnchungs-Anstalt in Wien, wurde
— wie bereits erwähnt — die k. k. landwirtschaftlich-chemische Nntersuchungsstationin
Wien für die Untersuchung aller Gattungen von Lebensmitteln mit Ausschluss von
Fleischwaren, sowie für die Untersuchung von Petroleum bestellt, ferner die k. k. Physio¬
logisch-chemische Versuchsstation in Klosterneuburg für die Untersuchung von Wein, Obst¬
wein, Branntwein, und sonstigen Spirituosen, Most und anderen Fruchtsäften, Bier, Meth,
Honig, Essig, frischem und konserviertem Obst und Hefe.

Untersuchungen wurden für die Gemeinde durchgeführt in der eben genannten
Anstalt, in der allgemeinen Lebensmitteluntersuchnngs-Anstalt und durch die sachverständigen
Organe der Gemeinde.

Von einzelnen Verhandlungen auf dem Gebiete der Lebensmittelcontrole seien
erwähnt: die Verhandlungen bezüglich des Kuchelfleisches, der sogenannten geräucherten
Blutwurst, der sogenannten Fleckeier, der Verwendung von Theerfarbstoffenzum Färben
von Mehlspeisen, Würsten und Kunstbutter und Verwertung von coufisciertem Obst und
confiscierten Kartoffeln zur Herstellung von Trinkbranntwein. Das Verbot der Anwendung
des Fachinger 'schen Mineralwassers als „specifisches Mittel " gegen bestimmte Krank¬
heiten und als „lebensverlängernd" wurde mit Erlass des k. k. Miüisteriums des
Innern vom 23 . December 1896, Z. 39.099 , bestätigt. Unter 54 Befunden der Ver¬
suchsanstalt für Obst- und Weinbau in Klosterneuburg betrafen 25 Halbweine; nur in
9 Befunden wurden überhaupt keine Mängel konstatiert.

f) Apotheke«.
Im Jahre 1897 wurden die neu bewilligten Apotheken, II., Wintergasse und

XIX., Silbergasse, nachdem die Angelegenheit im Recurswege alle Instanzen passiert
hatte, eröffnet.

Mit dem Erlasse der k. k. u.-ö. Statthalterei vom 18. August 1897 wurden
die Magistratsanträge auf Errichtung von fünf neuen Apotheken in den Bezirken X,
XII, XIII, XVI und XVIII, in den vom Magistrate vorgeschlagenen Rayons genehmigt,
die Magistratsanträge auf Errichtung je einer neuen Apotheke in den Bezirken XIV
und XVII jedoch vorläufig abgelehnt, weil ein Bedürfnis hiefür nicht vorhanden nnd
die Existenzfähigkeit der Apotheken nicht gesichert sei.

Gegen diese Entscheidung wurde zufolge Stadtrathsbeschlnsses vom 2. Sep¬
tember 1897 der Recurs ergriffen.

Durch Verzichtleistung kamen sechs Concessionen zur Verleihung, und zwar
I., Plankengasse Nr . 9, Lugeck Nr . 3, VI., Gumpendorferstraße Nr . 18, IX., Alser-
strnffe Nr . 12, XVII., Dornbacherstraste Nr . 42, XVIII., Gersthoferstraße Nr . 29.

Nach drei Todesfällen der Inhaber von Apotheken kam es zur Weiterführnng der
Apotheken auf Rechnung der Erben.

24 Magistern der Pharmacie wurde auf den Diplomen die fünfjährige Servier¬
zeit bestätigt; die auffällige Abnahme des pharmaceutischeu Nachwuchses wurde der
k. k. n.-ö. Statthalterei zur Kenntnis gebracht.

Eine sehr umfangreiche Arbeit bildete für den Magistrat die Erledigung der
Anmeldung der pharmaceutischeu Specialitätcn im Sinne der Ministerialverordnungvom
17. December 1894 , worüber im Aufträge der k. k. n.-ö. Statthalterei im Juli 1897
die Entscheidungen getroffen wurden, welche sowohl vom Apotheker-Hauptgremium, als
auch von mehreren Apothekern in einzelnen Punkten augefochtcn wurden.
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Eingehende Revisionen wurden zur Controle des Verkehres mit pharmacentischen
Speeialitäten vorgenommen und hierüber an die k. k. n .-o. Statthalterei berichtet.

Der Verkehr mit den sogenannten vrgaiw -therapeutischen Präparaten veranlasste
eine Reihe Vvn Amtshandlungen und Anträgen an die k. k. n .-ö. Statthalterei zur
Regelung dieser Angelegenheit.

Das Gleiche gilt von mehreren zur Hinderung der Conception und zur Behebung
der Impotenz eingeführten pharmaceutischen Speeialitäten und Artikeln.

Wegen unstatthafter Annonciernng von Medicamenten wurden mehrere Apotheker
beanständet ; ebenso wurden mehrere Amtshandlungen wegen Verkaufes von Medicamenten
durch Droguisten durchgeführt . Mehreren Thierärzten wurde die Errichtung von Medica-
menten-DePots in der Nähe von Stallungen gestattet.

Von Erlässen über die Regelung des Apothekerwesens ergiengen im Jahre 1897:
1. Der Ministerialerlass vom 20 . Jänner 1897 , betreffend die Ergänzung der

Arzneitaxe pro 1897, . rücksichtlichder mit steuerfreiem Alkohol hergestellten Präparate;
2 . der Ministerialerlass vom 19 . März 1897 , mit welchem die Verfügung vom

26 . März 1852 , auf den Zinnblättchen , welche zum äußeren Verschlüsse der Mineral¬
wasserflaschen und Krüge verwendet werden , auch die Jahreszahl der stattgefnndenen
Füllung ersichtlich zu machen, außer Kraft gesetzt wurde;

3 . der Ministerialerlass vom 14 . April 1897 , welcher den Verkauf der sogenannten
Thilophagplatten außerhalb von Apotheken untersagt;

4 . der Ministerialerlass vom 28 . April 1897 , welcher die Erlassung eines
besonderen Verbotes , betreffend den Handverkauf von Thyreoidaltabletten im Hinblicke
auf die bestehenden gesetzlichen Vorschriften für entbehrlich erklärt;

5 . der Ministerialerlass vom 19 . Juni 1897 , welcher in Betreff der Einfuhr
ausländischer Arzneiwaren mittels der Briefpost anordnet , dass an Privatpersonen
adressierte Sendungen , deren Inhalt als Arzneimittel erkannt oder vermuthet wird , an
das nächste Zollamt zu überstellen sind;

6 . der Ministerialerlass vom 20 . September 1897 , welcher Erhebungen über
Schutzmarken pharmaceutischer Präparate anordnet;

7 . der Ministerialerlass vom 4 . October 1897 , mit welchem Apotheker und
Ärzte aufmerksam gemacht wurden , dass die Verschreibung und Verabfolgung scharf
wirkender Heilmittel nur gegen ordnungsmäßig ausgefertigte ärztliche Recepte , welche
die officielle Bezeichnung, die Quantitätsangabe und Dosierung der betreffenden Arznei¬
mittel zu enthalten haben , erfolgen dürfe;

8. der Ministerialerlass vom 8 . November 1897 , mit welchem die Einfuhr des
Haarwassers „Melrvse " des Apothekers Louis Bittin in Lausanne verboten wurde.

g) Eihumierungen, Obduktionen.

Bezüglich der bewilligten Exhumierungen und Leichenüberführungen wird auf deu
Abschnitt „Begräbniswesen " im Statistischen Jahrbuche der Stadt Wien verwiesen.

Die Durchführung der sanitätspolizeilichen Obduktionen erfolgte in der vor¬
geschriebenen, bereits in früheren Verwaltungsberichten dargestellten Weise.

Da gemäß des F 17 des Gesetzes vom 14 . Mai 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 74,
betreffend Bestimmungen über die Versorgungsgenüsse der Civil -Staatsbeamten , Staats-
Lehrpersonen , dann der Diener , sowie deren Witwen und Waisen, die aus diesem Gesetze,
sich ergebenden Ansprüche der Witwen und Waisen nach einem Staatsbediensteten dadurch,
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dass der Letztere durch Selbstmord geendet hat, nicht berührt werden, erscheint der
4 der Verordnung der Ministerien des Innern und der Justiz vom 8. April 1857,

R .-G.-Bl . Nr. 73, betreffend die Vornahme der sanitätspolizcilichen Obdnction von
Leichen der durch Selbstmord geendeten Staatsbediensteten, behufs Constatierung der
Unzurechnungsfähigkeit aufgehoben.

ti) Todtenbrscha«.
Dieselbe wurde nach der im letzten Verwaltnngsbcrichte angeführten Instruction

unter Beibehaltung der in der vorletzten Berichtsperiode festgesetzten Rayonseintheilung
besorgt.

8. Anstalten und Einrichtungen für Geftmdheits- und Krankenpflege.
a) Städtische Badeanstalten.

1. Donaubäder.

Das städtische Bad am rechten Donauufer . — Das städtische Donaubad
am Erzherzog Karl-Platz wurde in der Saison 1897, d. i. vom 1. Juni bis 11. Sep¬
tember (95 Tage) von 47.818 (1896 : 39.614) Badenden besucht. Vom 1. bis
9. August war die Anstalt wegen Hochwasser geschlossen.

Es entfallen auf den Monat : Juni (30 Tage) 14.262 , Juli (31 Tage) 23.337,
August (23 Tage) 8118 und September (11 Tage) 2101 Personen.

Es benützten
das Schwimmbassin:

1. Classe . . . . 4 .378 männliche, 187 weibliche, zusammen 4.565 Besucher
2. „ . . . . 6.410 „ 410 „ „ 6.820

die Vollbäder:

1 Classe . . . . 4 .100 männliche, 2.712 weibliche, zusammen 6.812 Besucher
2. ,. . . . . 18.406 „ 11.161 ., .. 29 .567

die Separatbäder:
42 männliche, 12 weibliche, zusammen 54 Besucher.

Eintrittskarten zur Besichtigung der Baderäume wurden 311 Stück
(gegen 305 im Vorjahre) ausgegeben.

Schwimmlectionen wurden 2561 (gegen 2494 im Jahre 1896) ertheilt, wovon
530 auf Schüleranweisungenentfallen.

Die Einnahmen für dieses Strombad betrugen im 1897 11.018 fl. 86 kr., die
Ausgaben 23 .838 fl. 58 kr., daher sich ein Überschuss der Ausgaben im Betrage von
12.819 fl. 72 kr. ergibt.

Bezüglich der Baulichkeiten und Einrichtungen sind im Jahre 1897 nur die
gewöhnlichen Instandhaltungs -Arbeiten und Nachschaffungen vorgekommen; nur durch
das August-Hochwasser wurden mehrfache Auslagen verursacht. —

Der Bestand des noch unbenützten Bassins nächst der Kaiser Franz Josefs¬
brücke hat im Jahre 1897 keine Veränderung erfahren. Durch das Augnst-Hochwasscr
wurde ein großer Thcil der Bassin-Einplankung zerstört. —



214 XVII. Gesundheitswesen . — L. Anstalten und Einrichtungen rc.

Das städtische Donau - Freibad am linken Donaunfer , im Jnundationsgcbiete,
welches in der bisherigen Weise durch einen Pächter betrieben wurde , hatte durch
das Ende Juli 1897 eingetretene Hochwasser sehr zu leiden.

Dieses Bad wurde im Jahre 1897 Non 35 .703 männlichen, 5684 weiblichen,
zusammen von 41 .387 Personen gegen Bezahlung der Wäschegebnr benützt, woNon
2487 mit Schüler -Freikarten versehen waren.

Die Zahl der Personen , welche das Freibad ohne Bezahlung einer Gebür benützen,
wird nicht erhoben . Die Auslagen für dieses Freibad betrugen 1293 fl. 55 kr.

S. Volksbäder.

Im Jahre 1897 ist zu den bestehenden 10 Volksbädern , von denen je eines im
II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. und XIV. Bezirke sich befindet, jenes im
XVI. Bezirke, Friedrich-KaisergasscNr. 11, hinzu gekommen. Seit der am 6. März 1897
erfolgten Eröffnung desselben sind 11 Volksbäder im Betriebe.

Das bestbesnchte Bad war jenes im X. Bezirke, in welchem im Berichtsjahre
119.993 Personen badeten. Daran reihen sich, nach der Anzahl der Bädegäste geordnet,
die Bäder im V. Bezirke mit 113 .867 , im VIII . Bezirke mit 110 .906 , im VI . Bezirke
mit 106 .276 , im III . Bezirke mit 93 .135 , im XIV . Bezirke mit 86 .323 , im VII. Bezirke
mit 83 .473 , im IV . Bezirke mit 79 .879 , im IX . Bezirke mit 79 .594 , im II . Bezirke
mit 71 .058 und im XVI. Bezirke (in den Monaten April bis December ) mit 69 .483 Personen.

Drei Anstalten hatten daher einen Jahresbesuch über 110 .000 , eine Anstalt einen
solchen zwischen 100 .000 und 110 .000 , drei Anstalten einen solchen zwischen 80 .000
und 100 .000 ; in weiteren drei Anstalten betrug die Besuchsziffer zwischen 70 .000
und 80 .000.

Der Percentsatz an weiblichen Besuchern stellt sich für das Berichtsjahr 1897,
ähnlich wie in den Vorjahren , auf rund 20 o/g aller Besucher. In den heißen Monaten
betrug derselbe rund 25 o/g, um in den Monaten geringeren Besuches bis auf 11 "/o
herabzusinken . —

Am meisten Badegäste fanden sich 1897 an einem Tage im Volksbade im
VIII . Bezirke ein , nämlich 3332 , eine Tagesbesnchsziffer von noch nie dagewesener Höhe.

Bäder mit dem größten Jahresbesuche haben im allgemeinen auch die höchste
Maximal -Tagesbesuchsziffer , vorausgesetzt , dass die Anstalten groß genug sind, was
bezüglich der Volksbäder im V ., IX . und X . Bezirke nicht mehr der Fall ist.

Der Besuch zur kalten Jahreszeit ist in allen Volksbädern ein geringer.

Wird der Jahresbesuch in Betracht gezogen, so zeigt sich in allen Bädern gegen¬
über dem Vorjahre eine Steigerung ; nur das Volksbad im VII . Bezirke macht hievon
eine Ausnahme , woran wohl dessen veraltete Einrichtung Schuld trägt.

Die Gesammtzahl der Besucher der 11 Volksbäder betrug 1897 : 1,014 .087.

Wenn erwogen wird , dass der überwiegenden Mehrzahl der Besucher das Baden
erst durch die Volksbäder ermöglicht wurde , so kann der große humanitäre Vortheil
dieser Einrichtung ermessen werden.

Vergleicht man die Anzahl der Badenden der einzelnen Volksbäder mit der
Einwohnerzahl der betreffenden Bezirke, so ergibt sich, dass im Gesammtdnrchschnitte
ans 100 Bewohner der Bezirke, in welchen Volksbäder bestehen, im Jahre rund
110 Badebenütznngen entfallen
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Bezüglich der einzelnen Anstalten ist im Berichtsjahre das Folgende zn bemerken.
Im Volksbade des II. Bezirkes war wegen Hochwasser der Badebetrieb vom

30 . Juki bis 6. Angust eingestellt. — In den Anstalten im III., IV., VI., VII., VIII.,
IX ., X . und XIV . Bezirke wurden die Zugdvuchen in solche mit Trittvorrichtung
umgeändert, so dass nunmehr die letztere, vortheilhaftere Einrichtung in allen Volks¬
bädern besteht.

Dasselbe gilt bezüglich der Anbringung von Seifenschüsselchen an den Wänden
der einzelnen Badezellen. Der Keller des Volksbades im XVI. Bezirke wurde am
28. April und 27 . Juli 1897 infolge von Wolkenbrüchen überschwemmt, was am zweiten
Tage wegen Verunreinigung des Brunnens eine Betriebsstörung verursachte.

In Bezug auf die Errichtung neuer Volksbäder wurde mit Stadtraths¬
beschluss vom 13. August 1897 die Errichtung eines Volksbndes im XI. Bezirke und
der Ankauf von 600 Grundfläche von den Parcellen 377 und 378 des Bürger-
spitalfondes angeordnet.

Die ordentlichen Einnahmen in sämmtlichen 11 Volksbädern betrugen im Jahre 1897
50.659 fl. 23 kr., die Ausgaben 78.636 fl. 50 kr., daher sich ein Ansgabenüberschuss
von 27 .977 fl. 27 kr. ergibt.

Bis Ende 1897 wurden für die Errichtung der städtischen Volksbäder 475 .128 fl.
99 kr. verausgabt, wovon ans dem von der Gemeinde Wien verwalteten Fonde für
gemeinnützige Anstalten im Jahre 1893 231.430 fl. 56 kr. vergütet wurden; es wurden
daher bis Ende 1897 für diesen Zweck 243 .698 fl. 43 kr. aus den eigenen Geldern
der Gemeinde verwendet.

3 . Theresicnbadin Meidling im XII. Bezirke.
Im Berichtsjahre wurden außer den gewöhnlichen Jnstandhaltungsarbeiten keine

erheblichen Herstellungen durchgeführt. Das Wannenbad wurde von 26.106, das Dampf¬
bad von 29 .102 Personen benützt, woraus sich im ganzen eine Besuchsziffer von
55.208 ergibt. Da die Einnahmen 18.806 fl. 8 kr., die Ausgaben 11.998 fl. 55 kr.
betrugen, ergibt sich ein Überschuss der Einnahmen im Betrage von 6807 fl. 53 kr-

4 . Badeanstalt im XIII . Bezirke Hütteldorf.
Dieses verpachtete Voll- und Wannenbad litt in seinem Betriebe in dem Berichts¬

jahre durch die Wienfluss-Regulierungs-Arbeiten. Infolge Zerstörung durch den Halterbach
musste gegen Ende des Jahres das Ablanfgerinne in Stand gesetzt werden, wofür
361 fl. 81 kr. genehmigt wurden.

5 . Errichtung eines städtischen Freibades im Wr .-Neustädtcrcanale im XI. Bezirke.

Dieselbe wurde zufolge Stadtrathsbeschlussesvom 13. August 1897 abgelehnt und
daselbst eine Pferdeschwemme errichtet. —

b) Ktdürfnisailstaltkn.
In der Berichtsperiode 1897 wurden von dem Unternehmer Wilhelm Beetz

folgende Bedürfnisanstalten neu ausgestellt:
Im I. Bezirke auf der Frciung, am Kärntncrring und am Morzinplatz; im

VIII . Bezirke in der Alserstraße , Ecke der Landesgerichtsstraße , im IX . Bezirke am Mnxi-

inilianplatz, im XIV. Bezirke am Rndolfsheimer Marktplatz und nächst der Schmelz¬
brücke, gegenüber der Schweglcrstraße.
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In diesen 7 Anstalten wnrde je ein öffentliches, unentgeltlich benützbares , sechsstün¬
diges Pissoir hergestellt, welches von dem Unternehmer in Stand gehalten und gereinigt
wird ; derselbe bezieht für 6 Anstalten je 240 fl. und für die Anstalt im XIV . Be¬
zirke nächst der Schmelzbrücke 800 fl. per Jahr an Subvention von der Gemeinde.
Für letztere musste aus dem Grunde ein höherer Betrag bezahlt werden , weil Wilhelm
Beetz zur Erbauung dieser Anstalt nach dem Vertrage nicht verpflichtet werden konnte.

Cassiert wurden im Jahre 1897 die mit Pissoirs nicht ansgestatteten Bedürfnis¬
anstalten am Stubenring , nächst der Aspernbrücke und am Franz Josefs -Quai , nächst
der Ferdinandsbrücke . Anstatt derselben wurden neue , mit öffentlichen, unentgeltlich be¬
nützbaren Pissoirs versehene Bedürfnisanstalten , u . zw. am Franz Josefs -Ouai gegenüber
der Ferdinandsbrücke , und am Stubenring , nächst der Aspernbrücke, an der neu
umgelegten Ringstraße aufgestellt , für welche Anstalten der Unternehmer Wilhelm Beetz
gleichfalls eine Subvention von 240 fl. per Pissoir und Jahr von der Gemeinde Wien
bezieht.

Weiters wurde im Jahre 1897 die am Praterstern an der Spitze der Garten¬
anlage bestandene Bedürfnisanstalt in derselben Gartenanlage , jedoch mit der Front
gegen die Kaiser Josefsstraße zu versetzt . Außerdem ist im IV . Bezirke die am Obst¬
markt bestandene eiserne Bedürfnisanstalt aus Anlass der Wienflnssregulierungsarbeiten
cassiert und anstatt derselben eine hölzerne Bedürfnisanstalt in nächster Nähe bei der
ehemaligen Elisabethbrücke provisorisch errichtet worden.

Es bestanden daher am Schluffe des Jahres 1897 mit Zurechnung der in der
früheren Berichtsperiode ausgewiesenen Anstalten 40 Beetz'sche und 6 städtische Be¬
dürfnisanstalten.

Von den 20 neuen Bedürfnisanstalten , welche auf Grund des zwischen der
Gemeinde Wien und dem Unternehmer Wilhelm Beetz im Jahre 1896 geschlossenen
Vertrages aufgestellt werden sollen, sind im Sinne dieses Vertrages bis Ende des
Jahres 1897 zusammen 6 Anstalten errichtet worden . Von den übrigen 14 Anstalten,
welche vertragsmäßig innerhalb 5 Jahren aufgestellt sein müssen, dürfte die größere An¬
zahl bereits im Jahre 1898 und 1899 zur Aufstellung gelangen , weil für dieselben
Plätze längs der Viaducte der Wiener Stadtbahn (Gürtellinie ) ausgemittelt worden
sind, welche infolge der Vollendung der Stadtbahnarbeiten nunmehr für die Zwecke
der Aufstellung der projectierten Bedürfnisanstalten zur Verfügung stehen werden.

Im Jahre 1897 wurden öffentliche Pissoirs neu aufgestellt : Im II . Be¬
zirke am Volkertplatz und in der Dresdncrstraße , und im XVIII . Bezirke am Bischof-
Faber -Platz . Die Instandhaltung dieser Pissoirs , sowie die Reinigung und Desinfec-
tion derselben mittels des patentierten Olverfahrens ist im Wege der mit dem Unter¬
nehmer Wilhelm Beetz von Fall zu Fall getroffenen Vereinbarung diesem Unternehmer
um den Betrag von 75 fl. per Stand und Jahr , somit für jedes dieser 3 mit 5 Ständen
versehenen Pissoirs um 375 fl. per Jahr übertragen worden.

Von den öffentlichen Pissoirs wurden im Jahre 1897 cassiert:
Im I. Bezirke die Pavillon -Pissoirs am Franz Josefs -Quai , nächst der Ferdinands¬

brücke und am Stubenring , nächst der Radetzkybrücke;
im III . Bezirke das Pavillon -Pissoir in der Jnvalidenstraße und das Wandpissvir

in der Jnvalidenstraße , Ecke der Marxergasse;
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im V. Bezirke das Wandpissoir in der Flussgasse nächst der Nevillebrücke;

im VIII . Bezirke das Pavillon -Pissoir an der Ecke der Landesgerichtsstraße und
der Alserstraße;

im IX . Bezirke das Wandpissoir am Maximilian -Platz;

im XII . Bezirke das Pavillon -Pissoir in der Meidling -Schönbrnnnerstraße nächst
der Lobkowitzbrücke.

Am Schlüsse des Jahres 1897 bestanden im Gemeindegebiete von Wien 66 eiserne
und 6 hölzerne, zusammen daher 72 Pavillon -Pissoire , und 43 eiserne, 17 hölzerne
und 23 gemauerte , zusammen daher 83 Wandpissoire.

Hievon sind 37 Pavillon - und 43 Wandpissoire mit Wasserbespülnng , und 22 Pa¬
villon- und 2 Wandpissoire mit einem Ölsyphon versehen.

Im Vergleiche zu der im Verwaltungsberichte für die Jahre 1894 — 1896 aus¬
gewiesenen Anzahl von zusammen 74 Pavillon -Pissoire und 86 Wandpissoire hat sich
im Jahre 1897 die Anzahl der öffentlichen Pissoire um 2 Pavillon -Pissoire und um
3 Wandpissoire verringert , weil aus Anlass der Ausführung der Arbeiten für die
Wienflussregulierung und für den Stadtbahnbau öffentliche Pissoire in dieser Zahl
cassiert werden mussten.

Dieser Ausfall wird dadurch ausgeglichen , dass bei den neu errichteten 7 Beetz-
schen Bedürfnisanstalten , je ein 6ständiges , öffentliches und unentgeltlich zu benützendes
Pissoir angebaut ist.

v) Kranken- und Zeichentransport, Keitungsmsen
Die in den Vorjahren begonnene Reform des Kranken - und Leichen¬

transportwesens wurde im Jahre 1897 fortgesetzt.
Im Interesse der zur Ermöglichung der exacten Besorgung und strengen Controle

des Dienstes , sowie aus ökonomischen Rücksichten gebotenen Centralisierung dieses Ver¬
waltungszweiges in einzelne größere Sanitätsstationen diente als Richtschnur, die
bestehenden Sanitätsstationen nach Maßnahme der räumlichen Verhältnisse möglichst
auszugestalten und durch die Erweiterung des Wirkungskreises jener , sowie durch die
Errichtung neuer , für mehrere Bezirke bestimmter Central -Sanitätsstationen die Auf¬
lassung der Sanitätsdepöts  zu ermöglichen.

Hand in Hand mit diesen Reformen gieng das Bestreben , die durch Sanitäts¬
diener gelenkte Räderbahre soviel als möglich durch mit Pferden bespannte Wagen zu
ersetzen und auf jene Fälle , in welchen der Zustand der Kranken die Verwendung
dieses Transportmittels vorschreibt, zu beschränken.

Endlich erforderte die Rücksicht der Sicherung einer steten Bespannungsbereit¬
schaft die Bedachtnahme ans die Ermöglichung eines directen Einflusses bei Auswahl
und Überwachung der Kutscher und des Pferdemateriales , ferner die Erwägung der
ökonomischen Interessen der Gemeinde , an Stelle der vertragsmäßigen Sicherstellung
der Bespannung die Eigenregie  einzuführen.

Von diesen Gesichtspunkten aus wurden im Einzelnen folgende Reformen theils
durchgeführt , theils angebahnt.

War durch die im letzten Verwaltungsberichte erwähnte Herstellung einer zweiten
Wagenremise in der Sanitätsstation V, Untere Brauhausgasse Nr . 61 , die Vermeh¬
rung der Transportmittel und die Trennung nach den Kategorien ihrer Bestimmung
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zum Transportzwecke Jufectionskranker und Nichtinfectionskranker ermöglicht, so konnte
nunmehr auch, da infolge der Auflassung des im Stationsgebäude bestandenen Effecten-
Sicherstellnngsdepotsjenes ausschließlich für Zwecke des Sanitätsdienstes zur Verfü¬
gung gestellt wurde, die Herstellung eines dritten Zimmers zur Kasernierung der
Sanitätsdiener , eines Kutscherzimmers und die Vergrößerung des bisher vierstündigen
Pferdestalles um zwei weitere Pferdestände ausgesührt werden.

Hiedurch war die Möglichkeit gegeben, die Station durch Vermehrung des Per¬
sonales, durch Einstellung eines dritten Pferdcpaares zu verstärken und naturgemäß
auch den Wirkungskreis der Station zu erweitern.

Hinsichtlich der Grundsätze der mit Gemeinderathsbeschluss vom 3. September 1897
erfolgten Einführung der Eigenregie der Bespannung dieser Station sei hervorgchoben,
dass die Pferde aus den Ausmusterern der städtischen Berufsfeuerwehr zu entnehmen
sind, dass die Aufnahme und Entlassung der Kutscher, die Überwachung dieser, sowie
des Pferde- und Bespannnngsmateriales dem städtische» Feuerwehr-Commando obliegt.

Die jährlichen Betriebskosten stellen sich per Pferdepaar , einschließlich der mit
1 fl. 50 kr. per Tag bemessenen Löhne der Kutscher auf beiläufig 1300 fl.,
während die Miete eines Pferdepaares durchschnittlichauf 2500 fl. per Jahr
zu stehen kam; demnach ergab die Einführung der Eigenregie — selbst bei Berücksich¬
tigung der Zinsen- und Amortisationsquoten der investierten Capitalien — ein so nam¬
haftes Ersparnis, dass trotz der wesentlichen Verbesserung, welche durch die erwähnte
Ausgestaltung der Station erzielt wurde, eine Mehrbelastung des Budgets nicht eintrat.

Da die Versuche, den X. Bezirk, aus welchem bisher sämmtliche Jnfectionskranken-
transporte , andere Krankentransporte jedoch nur aus den peripherisch gelegenen Bezirks-
theilen, durch die Sanitätsstation V besorgt wurden, dieser Station hinsichtlich sämmtlicher
Transporte zuzuweisen, an den Bedenken der weiteren klagelosen Ausführung der Kranken¬
transporte scheiterten, wurde vorläufig — bis zur Erprobung der Leistungsfähigkeit der
Station — dieser nur der benachbarte VI. Bezirk zugewiesen.

Aber auch hiebei ließ die Erwägung, diesen Bezirk nicht vollständig vom Kranken¬
trägerpersonale und den Rettungsmitteln zu entblößen, es zweckmäßig erscheinen, das
Sanitätsdepot im städtischen Gefangenhause, VI., Theobaldgasse nicht anszulasfen und
auch einen der beiden im Bezirke stationierten Sanitätsdiener dort zu belassen, während
der andere der städtischen Sanitätsstation V zngetheilt wurde.

Dementsprechend wurden die Transporte infectiös erkrankter Kinder, deren Über¬
führung durch einen Sanitätsdiener mittels des im Depdt eingestellten einspännigen
Coupewagens leicht erfolgen kann, dem Sanitätsdepöt VI belassen, alle übrigen Kranken-
und Leichentransporte aber der Sanitätsstation V zugewiesen.

Demnach waren dieser Station mit Ende dieser Berichtsperiode sämmtliche Kranken-
nnd Leichentransporte aus den Bezirken IV und V, sämmtliche Leichentransporte und
die Transporte Kranker mit Ausnahme derjenigen infectiös erkrankter Kinder, aus dem
VI . Bezirke und die Transporte Jufectionskranker ans den Bezirken III, VIII und X
zngewiesen.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind der Station neun im Permanenzdienste stehende
Sanitätsdiener , 3 Kutscher und 3 Paar Pferde zngetheilt; mit der Aufsicht der Station
ist einer der Sanitätsdiener betraut.

Ähnlich waren die Reformen im Betriebe der Sanitätsstation XIV., Pillergasse
Nr . 21.
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Auch im Jahre 1897 haben die Verhandlungen behufs Verlegung dieser Station
zu keinem definitiven Ergebnisse geführt, da die zur Anlage einer Sanitätsstation in
Verbindung mit einer Desinfectionsanstalt für die Bezirke XII, XIII, XIV und XV in
Aussicht genommenenPlätze aus verschiedenen Gründen theils gar nicht, theils nicht
besonders geeignet schienen, zumal zur Schlussfassungüber die Angelegenheit die Sach¬
lage, wonach die Durchführung der das Stationsgebäude Pillergasse Nr. 21 tangierenden
Quaistraße erst in einigen Jahren erfolgen wird, nicht drängte.

Es erschien daher, namentlich im Hinblicke auf den ökonomischen Erfolg der Eigen¬
regie, noch immer an der Zeit, diese nach Art der in der Station V eingeführten ein¬
zurichten nnd zu diesem Zwecke einen bisher unbenützten Saal des als Nothspital
errichteten Gebäudes zu einem sechsständigen Pferdestalle zu adaptieren, und zwei Cabinette
als Schlafstellen für die Kutscher zu errichten.

Diese mit Gemeinderathsbeschlussvom 14. December 1897 genehmigten Ver¬
fügungen machten es möglich, der gestärkten Station zu ihrem bisherigen Wirkungs¬
kreise auch sämmtliche Kranken- und Leichentransporte aus dem XIII. Bezirke znzuweisen,
so dass die Station mit Ende dieser Berichtsperiode den gesammten Kranken- und
Leichentransportdienstin den Bezirken XII. XIII, XIV nnd XV besorgte.

Da infolge dieser Maßnahmen das städtische Sanitätsdepot im XIII. Bezirke aus¬
gelassen worden ist und die bisher in diesem Bezirke stationierten zwei städtischen
Sanitätsdicner der Station XIV zngetheilt wurden, weist diese einen Stand von
8 Sanitätsdienern , 4 Kutschern, von welchen einer zur Ablösung der übrigen Kutscher
dieser Station und der Kutscher der Station V bestimmt ist, und 3 Paar Pferden auf.

Erwähnung verdient noch, dass die Station XIV, deren Personale durch polizei¬
ärztliche Functionäre sowie durch den städtischen Bezirksarzt in der ersten Hilfe geschult
wurde, anlässlich der Wienflussarbeiten wiederholt in die Lage kam, bei plötzlichen 11n-
glücksfällen zu intervenieren.

Weitaus dringender waren die Verhältnisse hinsichtlich der Sanitätsstation I.,
Am Schanzl, deren Auflassung zufolge Mittheilung der k. k. Stadtbahn -Direction wegen
des Baues der Donaucanallinie der Stadtbahn im Jahre 1898 nothwendig werden dürfte.

Auf Grund der bereits im letzten Berwaltnngsberichte erwähnten Vorverhandlungen
wurde mit Gemeinderathsbeschlussvom 28 . Mai 1897 das vom Stadtbauamte ver¬
fasste Detailproject für die Errichtung einer vollständigen Sanitätsstation in Verbindung
mit einer Desinfectionsanstalt für die Bezirke I, II, IX und XIX ans der Area des
communalen Depotplatzes II., Gerhardusgasse Nr . 1, und der städtischen Realität,
II., Treustraße Nr. 51 und 53 mit einem Kostenaufwande von 66.000 fl. genehmigt und
der Bau der einzelnen Gebäudetracte im Laufe des Jahres 1897 bis auf das Innere
des Desinfectionsgebäudes, die Pflasterungen, Herstellung der Fußböden und die sonstige
innere Ausstattung durchgeführt. Diese Station umfasst:

1. Ein einstöckiges Administrationsgebäude gegen die Treustraße, welches eine
Kanzlei, zwei Permanenzlocalefür die Sanitätsdieuer und eine Menageküche, Wohnungen
für den Führer der Station , für den mit der Durchführung des Desinfectionsgeschäftes
betrauten Sanitätsaufseher und den Hausbesorger, daun eine Remise für Leichenwagen
nebst einer Waschküche und Keller enthält;

2. einen ebenerdigen Hoftract, einerseits mit einer Remise für Jnfectiouskranken-
wagen, andererseits mit einer solchen für Krankenwagen, zwischen welchen ein achtständiger
Pferdestall, ein Kutscherzimmer und eine Futterkammer gelegen sind;
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3 . in der Mitte des gegen die Gerhardusgasse durch eine Mauer mit zwei Thoren
und Thüren abgeschlossenen Platzes besteht ein mit einem vorspringenden Dache und
Blecheindeckung versehener Doppeltract , welcher die Desinfectionsanstalt mit von einander
vollständig getrennten Räumen für die Einbringung und Deponierung der zu desinfi-
cierenden Gegenstände und für die Herausnahme und Aufbewahrung der desinficierten
Objecte , einen Baderaum mit zwei Garderoben , weiters den Verbrennofen , ein Depot
für Brennmaterial , ein solches für Desinfektionsmittel und einen Beobachtnngsraum
enthält.

Rückwärts gegen den Stall sind Aborte angebaut und eine Düngergrube angebracht.
Die Wagenremise und die Desinfectionsräume sind mit waschbaren Wänden , Pflaster

sammt Wassereinläufen (mit Syphons ) versehen, welche in Steinzeugrohre münden.
Der mit Asphalt comprime gepflasterte Hof besteht aus zwei Theilen , deren linksseitiger
für die Ab- und Zufahrt , zum Verbrennofen und zur Jnfectionswagen -Remise dient,
während der rechtsseitige zum Depot der desinficierten Gegenstände , zur Remise für die
Krankenwägen und zur Leichenwagenremise führt.

Wie aus dieser Beschreibung hervorgeht , ist die Trennung der inficierten von den
desinficierten Objecten , der zur Desinfektion und zum Jnfections -Krankentransporte
dienenden Gegenstände von den Krankentransportwägen vollständig durchgeführt.

Diese Sanitätsstation soll bis März 1898 baulich vollendet sein und wird nach
Aufstellung eines großen und zweier kleineren Dampf -Desinfectionsnpparate mit eigenem
Dampferzeuger sowohl für den Krankentransport , als auch für die Desinfektionen und
Strohverbrennungen in Benützung treten.

Durch die Activierung der Station wird die Auflassung der Sanitätsstation I.,
Am Schanzl , sowie der Sanitätsdepots im II . Bezirke, Gerhardusgasse Nr . 1 und
Tabor Nr . 6 , IX ., Rufgasse und XIX . Krottenbachgasse Nr . 76 ermöglicht und für
diese Bezirke eine definitive, den strengsten sanitären Anforderungen genügende Centrali-
sierung des Krankentransport - und Desinfectionsdienstes erzielt werden.

Die im letzten Berwaltnngsberichte angedeutete Verhandlung zur Ausgestaltung
der Sanitätsstation XVIII ., Sommarugagasse  Nr . 4, wurde in Erwägung
der ungünstigen räumlichen Verhältnisse und der Lage des ringsum verbauten Stations¬
gebäudes abgebrochen.

Vielmehr erschien es im Interesse der fortschreitenden Centralisation des Krauken-
transportwesens weitaus günstiger , an Stelle der Ausgestaltung dieser doch nur für die
nächste Zukunft hinreichenden und ausschließlich dem XVIII . Bezirke dienenden Station
die Errichtung einer solchen (nach Muster der in der Gerhardusgasse projectierten ) für
die Bezirke XVI , XVII und XVIII auf dem kommunalen Platze XVII , Karlsgasse-
Gschwandtnergasse in Erwägung zu ziehen.

Um den dringendsten Bedürfnissen zu genügen , wurden im Sanitätsdepot  XVI,
Thaliagasse Nr.  113 , zwei Schupfen zur Einstellung von Krankentrausportwagcu
zugebaut , wodurch der Ersatz der in diesem dicht bevölkerten und den meisten Spitälern
entlegenen Bezirke unzulänglichen Räderbahre durch mit Pferden bespannte Wägen er¬
zielt wird.

Durch diese, wie die früher geschilderten Reformen gelang es, den Gebrauch der
Räderbahre auf die Ausführung der Nichtinfectious -Kraukentransportc in den Bezirken
III, VII , VIII , IX , X und XVIII eiuzuschränkcu. Im X . Bezirke werden die Trans¬

porte aus entlegenen Theilen durch die Sanitätsstation V mittels bespannter Wagen
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ausgeführt . Im XI . Bezirke werden gegenwärtig die Transporte Jnfectionskranker

durch die dem Bezirke zugetheilten Sanitätsdieucr , die übrigen Krankentransporte durch
die Freiwillige Feuerwehr Simmering , gegen Vergütung der Bespannnngskosten , u . zw.
in beiden Fällen mittels bespannter Wagen besorgt.

In Ansehung des Kranken - und Leichenträger - Personales  sei vor allem
hervorgehoben , dass diese Bediensteten theils in den Sanitätsstationen (I , V , XIV)
oder Sanitätsdepots (II . Gerhardusgasse Nr . 1 , XVI . Thaliagasse Nr . 113 , XVIII.
Sommarugagasse Nr . 4 und XIX . Krottenbachgasse Nr . 76 ) kaserniert sind , theils (in
den Bezirken II (außer Brigittenaus , III , VI , VII , VIII , IX , X , XI , XVII ) die Verpflich¬
tung haben , in der Nähe der k k. Polizei -Bezirks - Commissariate zu wohnen und sich
tagsüber bei diesen aufzuhalten.

Die Dienstesverhältnisse dieses Personales erfuhren im Berichtsjahre eine wesent¬
liche Reorganisation , indem die in einzelnen Bezirken bestandenen Traggebüren  auf¬
gehoben und an Stelle der nach Art und Höhe verschiedenen Bezüge einheitliche Monats¬
löhne festgesetzt wurden.

Zur Erläuterung diene ein Rückblick auf die Entwicklung des Institutes der

städtischen Kranken - und Leichenträger.

Vor Schaffung der Gemeindeautonomie oblag die Überwachung der Kranken¬
transporte der k. k. Polizei -Oberdirection ; zur Ausführung dieser Transporte bestanden
ursprünglich nur die magistratischen Siechknechte , nachmals Sesselträger genannt , in der
Inneren Stadt und die Krankenträger des allgemeinen Krankenhauses in der Alser-
vorstadt.

Mit dem Erlasse vom 22 . März 1832 hatte die n .-ö. Landesregierung die Auf¬
stellung von Krankentragbetten in den Vorstädten , die Bestellung von Krankenträgern
und weiters angeordnet , dass „ zu Trägern oder im Falle ihrer Verhinderung zu deren
Substituten die Hausmeister in der Umgebung der Tragbetten , die Leichenträger bei
den Pfarren , die Laternanzünder und in der Leopoldstadt die ohnehin im Kloster der
Barmherzigen Brüder vorhandenen Träger fürzuwählen " sind . .

Mit demselben Erlasse , sowie mit Regierungserlässen aus späteren Jahren wurden
„zur Vermeidung jeder Überhaltung in der Bezahlung , besondere , nach der Entfernung
der Wohnungen der Kranken oder Verunglückten von dem verlangten Spitale bemessene
Tragebüren " festgesetzt und im Wege des Magistrates kundgemacht , welche von den
Parteien bei den Polizei -Bezirks -Directionen zu erlegen , im Falle erwiesener Zahlungs¬
unfähigkeit vom Localpolizeifonde zu bestreiten waren.

Diese Traggebüren hatten das ausschließliche Einkommen der öffentlichen Kranken¬
träger aus dem Krankentransportdienste , für welchen sie nur nebenbei bestellt waren,
gebildet.

Mit Schaffung der Gemeindeautonomie ist das Institut der öffentlichen Kranken¬
träger in den Vorstädten verschwunden.

Hat das Gemeindestatut vom Jahre 1850 der Gemeinde die Gesundheitspolizei
im selbständigen Wirkungskreise überwiesen , so wurden die Aufgaben derselben durch
das Reichs -Sanitätsgesetz vom Jahre 1870 specialisiert und unter diese die Fürsorge
für die Erreichbarkeit der nöthigen Hilfe bei Erkrankungen und Entbindungen , sowie
für die Bereithaltung von Rettungsmitteln bei plötzlichen Unglücksfällen ausgenommen.



222 XVII . Gesundheitswesen . — II. Anstalten und Einrichtungen rc.

I » Erfüllung dieser Verbindlichkeit hat die Gemeinde ein Personale zur Besor¬

gung der Krankentransporte in Dienst genommen. Bon da ab sind an Stelle der

städtischen Siechkncchte, beziehungsweise Sesselträger im I. Bezirke die städtischen Sanitäts¬

diener , an Stelle der öffentlichen Krankenträger in den Vorstadtbezirken die städtischen

Kranken- und Leichenträger getreten.
Zweifellos hat diese Änderung in den Verhältnissen auch die Frage der Trag¬

gebüren berührt , welche im Falle der juristischen Auffassung derselben als Gebüren
von der den Krankentransport mittels Bestellter besorgenden Gemeinde zu vindicieren,

im Falle der Auffassung als Lohntaxen  wegen des Wegfalles des Institutes , für

das sie festgesetzt, als erloschen zu erklären waren.
Diese Consequenzen wurden nicht gezogen, vielmehr erhielten die städtischen Kranken¬

träger der Bezirke II —X auf Grund der nicht mehr rechtsgiltigen Verordnungen Trag-

gebüren ansbezahlt.
Auch hat die Gemeinde die Traggebüren ausschließlich aus Gemeindemitteln be¬

stritten , da eine zwangsweise Einhebung dieser Gebüren nie geübt wurde und da ferner

die Bezahlung derselben bei den Polizei -Commissariaten vollständig außer Übung

gekommen ist.

Die Ausbezahlung der Traggebüren erfolgte in der Weise, dass die Kranken¬

träger die von den Polizei -Commissariaten liquidierten Beträge seitens der Landeshaupt-

caffa ans dem Sicherheitsfonde erhielten und dass die ausbezahlten Summen viertel¬

jährig von der städtischen Hauptcaffa refundiert wurden.
Diese Gebüren bildeten , wenn auch nicht das ausschließliche, so doch den bei

weitem größeren Theil des Einkommens der städtischen Krankenträger in den Vorstadt¬

bezirken, deren Löhne ursprünglich mit 150 fl., später mit 200 fl. und 300 fl. systemi-

siert worden sind.
Doch haben sich aus dem Gebürenbezuge vielfache Übelstände ergeben.

Ganz abgesehen davon , dass der Gemeinde , deren Organe erst anlässlich der

nach Ablauf des Vierteljahres erfolgenden Refundiernng in die Lage kamen, die Belege

zu prüfen , eine verlässliche direkte Controle über die an die Krankenträger ausznbe-

zahlenden Beträge nicht znkam, haben dieselben in den letzten Jahren eine so bedeutende

Höhe erreicht, dass sie eine namhafte Last für die Gemeinde repräsentierten.
In den letzten 3 Jahren (1894 — 1896 ) sind diese Gebüren von 10 .000 ft.

auf 14 .000 fl. gestiegen.
Die Zunahme der Bevölkerung einerseits , die Verbesserung der Krankentrans¬

portmittel andererseits ließen eine weitere Steigerung erwarten , ein Umstand, der die

budgetmäßige Veranschlagung des bezüglichen Jahreserforderniffes erschwert.

Diese Thatsache hatte sich schon im Jahre 1896 , in welchem der bezügliche Vor¬

anschlag um den Betrag von 3000 fl. überschritten worden war , gezeigt. Zudem

führten die Traggebüren , welche in Anbetracht der nunmehr zum großen Theile mittels

bespannter Wagen erfolgenden Ausführung der Krankentransporte ihre ursprüngliche

Berechtigung eingebüßt haben , zu einer Verschiedenheit des Einkommens der einzelnen

Krankenträger , welche mit der Arbeitsleistung in keinerlei ursächlichem Zusammenhänge

stand und sich lediglich aus historischen Momenten erklären ließ.
Standen schon die städtischen Sanitätsdiener des I. Bezirkes , die Nachfolger der

städtischen Siechknechte, welche nebst dem Kranken- und Leichentransporte aus dem

I . Bezirke den Dienst der Übertragung der zur gerichtlichen und sanitätspolizeilichen
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Obduktion bestimmten Leichen in das allgemeine Krankenhaus zu besorgen habe » , uicht im
Bezüge Iw» Trägergebüren , so machte sich der gerügte Übelstaud nach Einbeziehung
der Vororte noch fühlbarer , da die Kraukeuträger der bestandenen Gemeinden (außer
den Gemeinden Ottakring und Neulerchenfeld , welche den Krankenträgern den Bezug
von Traggebüren bewilligt hatten ) auf den Monatslohn von 25 fl. , beziehungsweise
36 fl . oder 45 fl . angewiesen waren.

Die hiednrch geschaffenen Gegensätze wurden noch verschärft , als in Durchführung
des Grundsatzes der Centralisation des Krankentransportdienstes die Sanitätsstationen
V und XIV errichtet und denselben allmählich die Bezirke III , IV , V , VI , VIII

und X , beziehungsweise XII , XIII , XIV und XV ganz oder theilweise Angewiesen
wurden , da bei gleichen Dienstleistungen der beiden Stationen nur das Personale jener
Trägergebüren bezog.

Diese Härten wurden durch die im letzten Verwaltnngsberichte erwähnte Erhöhung
der Löhne der Krankenträger der Bezirke XI — XIX von 25 fl . ans 36 fl ., ferner durch
die Erhöhung der Löhne in den Sanitätsstationen V und XIV auf 45 fl . und die
Bewilligung eines Kostgeldes von täglich 80 kr. an die Krankenträger der Sanitäts¬

depots II . Gerhardusgasse Nr . 1 und XVIII . Sommarugagasse Nr . 4 nicht beseitigt,
vielmehr sind hiedurch — ganz abgesehen von der dauernden Belastung des städtischen
Budgets — neuerliche Complicationen im Lohnsysteme der Krankenträger cingetrcten,
welche die im dienstlichen Interesse gebotenen Personalverschiebungen vielfach erschwerten.

Demnach erwies sich die Regelung der Dienstesverhältnisse der Krankenträger als
dringend geboten.

Im Zusammenhänge damit musste aber auch entschieden werden , ob die Gemeinde
auf Grund der erwähnten Regierungserlässe berechtigt ist, die Traggebüren von den
Parteien einzuheben , ob insbesondere die Krankencassen zum Ersätze der Krankentransport¬
kosten an die Gemeinde verpflichtet sind , ob andernfalls die Einhebnng derartiger
Gebüren im Gesetzeswege zu erwirken sei.

Die definitive Lösung dieser Frage erfolgte durch den Gemeinderathsbeschlnss
vom 22 . October 1897 , welcher folgende Anordnungen getroffen hat:

1. Die bisher den städtischen Kranken - und Leichenträgern zugewiesenen Traggebüren werden
mit 31 . October 1897 aufgehoben.

2. Aus diesem Grunde ist vom 1 November 1897 ab der Bezug dieser Traggebüren , sowie
sonstiger Nebeugebüren durch die städtischen Kranken- und Leichenträger einzustellen.

3. Vom 1. November 1897 ab werden sämmtlichen Kranken- und Leichenträgern , welche fortan
ausnahmslos die Bezeichnung „Sanitätsdiener " zu führen haben , unter Belastung in ihren
provisorischen Dienstesverhältnissen Monatslöhne von je 55 fl. nebst zwei vom 1. November 1897
ab zu berechnenden Quinguennalznlagen ä 5 fl. per Monat , den Führern der Sanitätsstationen
unter den gleichen Modalitäten Monatslöhne ä 60 fl. nebst zwei Quinguennalznlagen ä 5 fl. per
Monat bewilligt.

Außerdem beziehen die städtischen Kranken - und Leichenträger die bisher systemisiert gewesenen
Monturen und das Stiefelpauschale . Auch wird dem Führer der Sanitätsstation I. Am Schanzl
das ihm all perscmam mit dem Gemeinderathsbeschlusse vom 23. September 1887 bewilligte
Qnartiergeld per 200 fl. belasten.

4. Ist die unverzügliche Einstellung sämmtlicher wie immer gearteter Nebenbeschäftigungen
den städtischen Kranken - und Leichenträgern ausnahmslos anfzutragen.

5. Der Antrag des Magistrates , es sei ein besonderes Referat behufs Einhebung einer
Gebür unter Bedachtnahme auf eine nicht hohe Rückvergütung zu erstatten , wird abgelehnt und
wird vielmehr von der Einhebung einer solchen Gebür überhaupt Umgang genommen . —



224 XVII. Gesundheitswesen. — 8. Anstalten und Einrichtungen rc.

Auch in diesem Jahre wurden seitens der Gemeinde Wien den am Rettungsdienste
sich freiwillig betheiligenden Corpvrationen Unterstützungen zutheil , indem der Gemeinde¬
rath nachstehenden Vereinen Subventionen für das Jahr 1897 bewilligte:
1. Der freiwilligen Rettungsgesellschaft in Ober -St . Veit im XIII . Bezirke . 500 fl.
2 . der freiwilligen Feuerwehr im XI . Bezirke Simmering . 1200 „
3 . der freiwilligen Turnerfeuerwehr im XII . Bezirke Meidling . 700 „
4 . der österreichischen Gesellschaft für Gesundheitspflege . 200 „
5 . der freiwilligen Feuerwehr im XVI . Bezirke Neulerchenfeld eine einmalige

Unterstützung von . 350 „
6 . der freiwilligen Feuerwehr im X. Bezirke Rndolfshügel eine einmalige

Unterstützung von . 300 „
Ferner wurde an den österreichischen Hilfsverein vom rothen Kreuz der Mitglieds¬

beitrag pro 1898 per 50 fl. bezahlt.
Die im letzten Verwaltungsberichte angeführte Verhandlung wegen Organisierung

des städtischen Rettungsdienstes in inniger Verbindung mit dem Feuerwehrdienste wurde
gegen Ende dieser Berichtsperiode abgeschlossen und sind die diesfälligen Vorschläge
dem Stadtrathe erstattet worden.

Die Auslagen für Rettungskästen , Tragbahren und kleinere Utensilien der Rettungs¬
anstalten , Verbandsstoffe , Medicamente , Anschaffung und Reparatur von Rettungs¬
schiffen, Remunerationen , Belohnung der k. k. Sicherheitswnche für Hilfeleistungen
betrugen im Jahre 1897 9113 fl. 78 kr.

ch Heilanstalten.

Im städtischen Epidemiespitale im X . Bezirke , Triesterstraße , wurden Deckenaus¬
wechslungen , Reparaturen an Fenstern und Thüren , wie die Instandsetzung der Ein¬
friedungsplanke mit dem Kostenaufwande von 1921 fl. 48 kr. genehmigt und theilweise
ausgeführt.

Dem Karoline Riedl 'schen Kinderspitale im IX . Bezirke wurde mit Erlass der
k. k. n .-ö. Statthalterei vom 29 . December 1897 die Bewilligung ertheilt , die neu
errichteten Bauobjecte als Jnfectionspavillon , Ambulatorium und Secierkammer zu
benützen.

Über Ermächtigung der k. k. n.-ö. Statthalterei hat der Magistrat die provisorische
Bewilligung ertheilt , dass die von dem k. u . k. geheimen Rathe und Kämmerer Karl
Grafen Lanckoronsky - Brzezic  in Ober -Sanct Veit am Gemeindeberg aufgeführten,
für die Zwecke des unter der Bezeichnung „Faniteum " eingerichteten Reconvalescenten-
haufes gewidmeten Gebäude zur Verpflegung von 12 der Genesung entgegensehenden
Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren verwendet werden.

Mit Statthalterei -Erlass vom 29 . Mai 1897 wurde der Mathilde Schubert
die Bewilligung zur Errichtung einer Abtheilung für Wasserkuren in ihrer Badeanstalt
„Katharinenbad ", XVI,  Dampfbadgasse Nr 7, beziehungsweise zur Verwendung der
in Aussicht genommenen Räumlichkeiten für den vorgedachten Zweck auf Grund des vor¬
gelegten ärztlichen Programmes und mit Ausschluss der elektrischen Bäder unter der
Bedingung ertheilt , dass die elektrischen Euren nur durch den behandelnden Arzt Per¬
sönlich vorgenommen werden.
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Mit dem Statthalterei - Erlasse vom 28 . November 1897 wurden der Dianabad-

Actienunternehmung die Bewilligung zum Betriebe einer Abtheiluug für Soolzerstäubnng
und einer solchen für pneumatische Euren unter ärztlicher Leitung in der genannten
Badeanstalt ertheilt.

Zufolge Stadtrathsbeschlusses vom 12 . October und Gemeinderathsbeschlusses vom
15 . October 1897 wurde das Statut des Cnratoriums für die Verwaltung des zur
Errichtung und Erhaltung eines Josesine von Königswarter 'schen Kinderspitales
bestimmten Kapitales , rücksichtlich des künftigen Kinderspitales genehmigt.

In Angelegenheit der Georg Kellermann ' schen Kinderspitalstiftnng wurde zu¬
folge Stadtrathsbeschlusses der k. k. n .-ö. Statthaltern folgende Erklärung der Gemeinde
abgegeben:

Die Gemeinde Wien verzichtet im Falle der nach dem Stiftbriefentwurfe beabsichtigten Er¬
richtung und künftigen Persolvierung der Georg Kellermann 'schen Kinderspitalstiftung bei dem
Wiener k. k. Krankenanstaltenfonde auf das vom Erblasser dem jeweiligen Bürgermeister von Wien
zugedachte Recht der Ernennung des jeweiligen Directors für dieses Kinderspital sowie auf das
der Gemeinde Wien bedingungsweise zugestandene Recht der Übernahme der Verwaltung über das
Vermögen der Georg Kellermann ' schen Kinderspitalstiftnng , jedoch nur gegen dem , dass der zu er¬
richtende Pavillon der Kellermann 'schen Stiftung auch zur Aufnahme von infectiös erkrankten Kindern
bestimmt werde und dass eine ex okko vidimierte Abschrift des stistungsbehördlich genehmigten
Stiftbriefes der Gemeinde Wien übermittelt werde.

0 . Begräbniswesen.

a) Kkgriibmsiorsrn im allgemeinen.
In Betreff der Durchführung des Beerdigungswesens ist im Berichtsjahre keine

grundsätzliche Änderung eingetreten.
Wiewohl die Arbeiten behufs Schaffung eines neuen Centralfriedhofes

fortgesetzt wurden , musste doch , da die endgiltige Lösung und Durchführung dieses
Projektes in den nächsten Jahren nicht zu gewärtigen war , Vorsorge getroffen werden,
dass ein für die nächsten Decennien genügender Belegraum geschaffen werde.

Im Interesse der Bevölkerung der vom Centralfriedhofe entfernter gelegenen

Bezirke einerseits , andererseits aber um eine vorzeitige Erschöpfung des Belegraumes
des nur für das ehemalige Gemeindegebiet errichteten Centralfriedhofes hintanznhalten,
wurde die schon in den Vorjahren begonnene Erweiterung von Friedhöfen der ehe¬
maligen Vororregemeinden auch in diesem Jahre fortgesetzt.

Zum Zwecke der Herstellung einer der Pietät entsprechenden Ordnung für den
Besuch und die Ausführung von gewerblichen Arbeiten , insbesondere den Verkehr von
Fuhrwerken i» den Friedhöfen der Bezirke XI — XIX wurde die Erlassung von , den
localen Rücksichten entsprechenden Kundmachungen angebahnt.

Zufolge Stadtrathsbeschlnsses vom 1 . April 1897 wurde angevrdnet , dass für
die Zuweisung von Leichen an einen der Vorortefriedhöfe vor allem der Sterbeort,
sodann der ständige Wohnort des Verstorbenen maßgebend ist.

b) Erweiterung von Friedhöfen.
Centralfried Hof. — Das Gebiet , welches durch die in den Vorjahren dnrch-

gesührte 4 . Erweiterung des Friedhofes in diesen einbezogen worden war , wurde nach
Vollendung der Terrainreguliernngsarbeiten mit Bäumen und Gesträuchen bepflanzt.

15Verwaltungsbericht der Stadt Wien.
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Hietzing er Friedhof . — Tie in den Vorjahren in Angriff genommene
Erweiterung dieses Friedhofes erfuhr im Berichtsjahre ihre Vollendung.

Tie Fläche der Erweiterung beträgt 9184 . mst  Auf diesem Areale wurde auch
ein ebenerdiges Gebäude errichtet, welches zwei Leichenkammcrn, einen Vorraum und
die Wohnung für einen Wächter enthält . Die Gefammtkosteu der ganzen Herstellung
beziffern sich mit 18 .100 fl.

Baumgartner Friedhof. — Die im letzten Berichte erwähnte Erweiterung
dieses Friedhofes wurde im Jahre 1897 vollendet , nachdem auch die im Wege der
Enteignung zu erwerbende Fläche in, Stadium des Recursverfahrens — die k. k. n .-ö. Statt¬
halterei hatte auf Enteignung erkannt — durch Kauf erworben und in den Friedhof
eiubezogen war.

Tie zu Friedhofszwecken regulierte Fläche besitzt ein Ausmaß von 42 .179 in? und
betragen die für die Regulierungsarbeiten nufgewendeten Kosten 26 .603 fl.

Simmeringer Friedhof. — Die Regulierung der im Vorjahre eingelösten
Grundstücke zu Friedhosszwecken wurde im Jahre 1897 begonnen und vollendet.

Dies in den Friedhof einbezvgene Gebiet beträgt 6462 .^ m?, die Kosten der
Erweiterungsarbeiten belaufen sich auf 4023 fl.

Torubach er Friedhof. — Die Erweiterungsarbeitcu — die Grundeinlöfungen
erfolgten in der vorigen Berichtsperiode — wurden im Jahre 1897 durchgeführt ; die
Erweiteruugsfläche beträgt 1591 m? nebst einer Refervefläche von 5397 in? ; die zu
diesem Zwecke anfgewendeten Kosten belaufen sich auf 2003 fl.

Heiligenstüdter Friedhof. — Mit Stadtrathsbefchluss vom 13 . October 1897
wurden die Erweiterungsarbeiten ans dem im Vorjahre eingelösten Grundstücke auf
Grund einer Lsiertverhandlung vergeben und wurde mit den bezüglichen Arbeiten und
Lieferungen noch im Spätherbste begonnen . Die Erweiternngsfläche beträgt 2921 in?.

Unter - Meidlinger Friedhof. — Die zur Erweiterung dieses Friedhofes
bestimmte Grundfläche im Ausmaße von 21 .500 in? wurde im Berichtsjahre eingeplankt;
die Vornahme der Regulieruugsnrbeiten auf dem erweiterten Areale erfolgte erst im
Jahre 1898.

c) Auflassung von Friedhöfen.
Wegen Durchführung der projectierteu Straßenzüge durch den allgemeinen Währinger

Friedhof und den israelitischen Friedhof im XVIII . Bezirke, ferner wegen Umwandlung
des Schmelzer Friedhofes in eine Parkanlage , endlich wegen der Auflassung und künftigen
Verwendung des Matzleinsdvrfer Friedhofes sind die Verhandlungen eiugeleitet worden.

Fragen juristischer und technischer Art , deren Beantwortung der Gemeindevertretung
nicht ausschließlich zusteht, ließen den Abschluss der bezüglichen Verhandlungen in der
nächsten Zeit nicht erwarten.

Tics und die Rücksichtnahme aus die in Gesuchen und Kundgebungen aus¬
gesprochenen Wünsche der Bevölkerung führten zur stillschweigenden Verlängerung des
für die Exhumierung von Leichen aus dem allgemeinen Währinger -, dem Schmelzer-
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und Währinger Ortsfriedhofe mit 1. Juli 1897 festgesetzten Termines auf unbestimmte Zeit,
indem thatsächlich Exhumierungen aus diesen Friedhöfen auch nach der erwähnten Zeit
bewilligt wurden.

Der ausgelassene Lainzer Friedhaf wurde unter möglichster Schaumig der ans
demselben befindlichen Gräber , van welchen nur die unter den Hauptwegen gelegenen
geräumt und verschüttet wurden, in eine Gartenanlage umgewandelt; die bezüglichen
Arbeiten, svwie der Verkauf der Grabsteine und Kreuze waren über Ersuchen des
Lainzer Verschönerungsvereinesdiesem übertragen worden.

Hinsichtlich des bereits oben erwähnten israelitischen Währinger Friedhofes ist die
Enltnsgemeinde aufgefordert worden, wegen Durchführungder projektierten Strastcnzüge
durch diesen Friedhof das Geeignete zu verfügen.

Tie Administration des protestantischen Matzleinsdorfer Friedhofes wurde auf¬
gefordert, die Belagverhältnisseund den voraussichtlichen Zeitpunkt der Schließung des
Friedhofes bekannt zu geben.

Zu Ende des Berichtsjahres standen Friedhöfe mit einem Flächenraum von
zusammen 2,058 .424 in Benützung, wovon 1.556.838 m? ans den Centralsriedhvf
entfallen.

ch Kemkrkkuswkrtr Norkoulmiiisse aus einzelnen Friedhöfen.

1. Wiener Centralfriedhof.

Über Ansuchen des Militär-Beteranenvereines „Fürst Schwarzenberg" um Über¬
lassung eines Platzes zur Aufstellung des vom Währinger Friedhöfe abzntransportierenden
„Sachsen -Denkmales " , wurde mit Stadtrathsbeschluss vom 22 . December 1897
ans Pietätsrücksichten ein commissionell ermittelter Platz auf Gruppe 25 im südöstlichen
Theilc des Friedhofes zu dem gedachten Zwecke unentgeltlich unter der Bedingung
überlassen, dass der Verein für die entsprechende Instandhaltung des Denkmales selbst
vorzusorgen habe. Die feierliche Einweihung dieses Denkmales fand am 8. August 1897 statt.

Mit Stadtrathsbeschlnss vom 5. März 1897 wurde die principiellc Genehmigung
zur Erbauung einer Leichenbeisetzhalle, einer Wartehalle und zur Zulassung der Leid¬
tragenden in die Leichenhalle ertheilt.

. Mit Stadtrathsbeschlnss vom 14. December 1897 wurde die Gebür für die
Erwerbung des Benützungsrechtesans ein eigenes Grab hinter den Arkaden Gruppe 13 ^
und Gruppe 31 (reservierte Gräber) auf die Dauer des Friedhofsbestandes mit
200 fl. festgesetzt.

Zum Zwecke des Unterstellens von Wirtschastswägen wurde mit Stadtraths¬
beschluss vom 9. September 1897 die Herstellung eines offenen Flugdaches in der
Nähe der neuen Friedhofsgärtnerei mit dem Kostenbeträge von 800 fl. genehmigt.

Graberhaltnngswidmnngen. — Zu Ende des Jahres 1896 standen für
den Wiener Centralfriedhof 417 Graberhaltnngswidmnngen mit einem Stiftnngscapitale
von 204 .116 fl. 49 kr. in der Verwaltung der Gemeinde Wien.

Im Jahre 1897 wuchsen 50 Widmungen mit einem Capitale von 26 .097 fl.
52 kr. zu, so dass mit Ende des Berichtsjahres 467 Graberhaltnngswidmnngen mit
einem gewidmeten Capitale von 230.214 fl. 1 kr. in der Verwaltung der Gemeinde
standen.

15*
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Ehrengräber . — Im Jahre 1897 wurden nachbenannten Personen Ehren¬
gräber gewidmet : Dem Tondichter Johannes Brahms ; dem Dechant Dr . Albert
Wiesinger ; dem Componisten Franz Mair ; dem ehemaligen Bürgermeister Dr . Andreas
Zelinka ; dem Bildhauer Josef Klieber ; dem Stifter der Fortbildungsschule für
Mädchen im V. Bezirke Carl Diehl ; dem Violinvirtuosen Josef Mayseder ; dem
Maler Alois Schöne ; dem k. k. Hvf-Capellmeister Josef Weigl.

Arkadengrüfte . — Im Jahre 1897 wurden zwei Arkadengrüfte zur Benützung
erworben , so dass mit Ende des Jahres 30 Arkadengrüfte vergeben waren.

Hinsichtlich der Zahl der Beerdigungen und Exhumierungen gibt das Statistische
Jahrbuch der Stadt Wien Aufschluss.

Seit Eröffnung des Centralfriedhofes , das ist seit 1. November 1874 bis Ende
1897 haben auf dem Centralfriedhofe 517 .737 Beerdigungen stattgefnnden.

S. Die übrigen Friedhöfe im Gemeindegebiete.

In Betreff des Hütteldorfer Friedhofes erfolgte die Herstellung gärtnerischer
Anlagen im neuen , im Jahre 1895 einbezogenen Theile ; in Ansehung der Friedhöfe
Simmering , Hütteldorf , Banmgarten , Gersthof , Pöhleinsdorf , Grinzing sind Pläne
unter theilweiser Änderung in der Gräberanlage verfasst worden.

Hinsichtlich der auf den alten Theilen der Friedhöfe in Simmering , Hetzendorf,
Hütteldorf , Ottakring , Gersthof , Pötzleinsdorf gelegenen Gräber machte sich der
Übelstand geltend, dass zahlreiche Gräber infolge Ablauf der ursprünglichen Be¬
nützungsdauer und Unterlassung der Einzahlung der Renovationsgebür , beziehungs¬
weise mangels der neuerlichen Erwerbung der Gräber verfallen waren . Waren
hiedurch einerseits die Rücksichten auf die Vermeidung einer vorzeitigen Erschöpfung des
Belegraumes , andererseits die materiellen Interessen der Gemeinde geschädigt, indem
die Hinterbliebenen bereits erloschene Benützungsrechte factisch ausübten , so galt es , in
Betreff der genannten Friedhöfe diesen Übelstünden zu begegnen . Den bezüglichen
Verhandlungen stellten sich insoferne Schwierigkeiten entgegen, als in vielen Fällen,
sowohl in den Protokollen der ehemaligen Gemeindeämter , als auch in den seitens
der Todtengrüber geführten Protokollen Ausschreibungen über die Benützungsrechte und
deren Verlängerung fehlten.

Es konnte daher nur zur Anordnung der Wiederbelegnng der zweifellos , das ' ist
protokollarisch nachgewiesen verfallenen Gräber geschritten werden ; im übrigen konnte
nur die Verhandlung behufs Feststellung der Namen der Erwerber , beziehungsweise
deren Nachkommen, des Zeitpunktes der ersten Erwerbung , der allsälligen Erneuerung
des Benütznngsrechtes durch Nachzahlung , beziehungsweise Beilegung eingeleitet werden.

Aber auch iu deu Fällen der Wiederbelegnng verfallener Gräber wurde den
Hinterbliebenen eine angemessene, mehrmonatliche Frist zur Nachzahlung der Gebüren
behufs Erneuerung des Benutzungsrechtes , beziehungsweise zur Exhumierung der in
den Gräbern ruhenden Leichen gewährt.

Hinsichtlich des Vorganges bei der Wiederbelegung wurde aus Pietätsrücksichten
von der Exhumierung der Leichen und Eingrabung in einem Sammelgrabe Umgang
genommen , vielmehr wurden die Leichen in den Gräbern belassen und durch entsprechende
Vertiefung dieser und Erhöhung der Grabhügel die für die Wiederbelegung erforder¬
liche, den sanitären Vorschriften entsprechende Grabestiefe hergestellt.
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In dieser Art fanden Wiederbelegungen auf den Friedhöfen in Simmering,
Altmannsdorf , Meidling , Hetzendorf, Ober -St . Veit , Baumgarten , Hiitteldorf , Ottakring,
Gersthof , Pötzleinsdorf und Heiligenstadt statt . Dringende Verhältnisse machten es
»othwendig , ohne die definitive Erledigung der einheitlichen Friedhofsordunng für
sämmtliche Friedhöfe der ehemaligen Vorortegenieinden abzuwarten , die provisorische
Änderung der Gräbertarife auf einzelnen dieser Friedhöfe in Verhandlung zu ziehen,
so namentlich hinsichtlich des Neustifter , Simmeringer , Heiligenstädter und Baumgartner
Friedhofes.

Die Verhandlung gedieh im Jahre 1897 nur in Ansehung des Neustifter Fried¬
hofes zum Abschluss; es wurden nämlich mit Beschlüssen des Stadtrathes , beziehungs¬
weise des Gemeinderathes vom 28 . Deeember 1897 (beziehungsweise 7. Jänner 1898)
nachstehende Änderungen der Friedhofsordunng für den Neustifter Friedhof
vom 6 , November 1880 festgesetzt:

1, wurden die Gebüren für
eine fertige Doppelgruft für Zugewiesene mit 1200 fl., für Fremde niit 2400 fl.

,. „ einfache Gruft ,. ., „ 700 .. „ 1400 „
einen Toppelgruftplatz „ „ „ 800 „ „ ,, „ 1600

„ einfachen Gruftplatz „ „ „ 400 „ „ „ „ 800 „
bestimmt;

2 . wurde in Abänderung des § 11 dieser Friedhofsordunng , wonach Eigen-
thümer eines Hauses im Beerdigungsrayon dieses Friedhofes , gleichgiltig ob sie dort
oder anderswo sterben, einen Anspruch auf die unentgeltliche Anweisung einer Grabstelle
haben , angeordnet , dass solche Personen auch dann , wen» sie außerhalb des Beerdigungs¬
rayons wohnen und sterben, hinsichtlich der Grabstellgebür als einheimisch, d. i. dem
Friedhöfe zugewiesen zu behandeln sind.

Behufs Behebung des Wassermangels auf einzelnen Friedhöfen sind die Ver¬
handlungen wegen Aufstellung von Anslaufbrunuen auf den Friedhöfen,
wo solche noch nicht bestehen, eingeleitet worden und wurde mit Stadtrathsbeschluss vom
8 . August 1897 der Magistratsantrag auf Aufstellung eines Auslanfbrunnens der Hoch-
guellenleitung vor dem Gersthofer Friedhofe und Speisung dieses Brunnens mit einem
täglichen Wasserquantnm von 114 KI genehmigt.

Endlich sei erwähnt , dass hinsichtlich sämmtlicher Friedhöfe für eine die Orien¬
tierung erleichternde Nummerierung durch Anschaffung und Aufstellung von Gruppen-
und Reihenständern , sowie Grabnummerntafeln vorgesorgt wurde.

o . Veterinär -Polizei.

s >Thierseilchen.
Auf dem Centralviehmarkte kam die Maul - und Klauenseuche  der Rinder

im Jahre 1897 bei weitem seltener zur Beobachtung , als im Vorjahre . Dagegen
erfuhr die Verseuchung der Schweine eine sehr bedeutende Zunahme u. zw. größten-
theils bei galizischen Schweinen . Es verdient hervorgehoben zn werden , dass bei den
aus den Ländern der ungarischen Krone zugeführten Rindern und Schweinen auf dem
Bahnhofe zu St . Marx kein einziger Fall von Maul - und Klauenseuche festgestellt wurde.
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Tie Lungenseuche wurde auf dem Viehmarkte nur einmal u. zw. bei Rindern
ungarischer Herkunft canstatiert. Dieser Constatierung sind noch 82 Fälle von Lungen-
seuche zuzuzählen, welche in den Wiener Schlachthäusern bei ungarischen Rindern nach
der Schlachtung vvrgefunden wurden, und ein Fall, welcher Rinder österreichischer
Provenienz betras. Wegen Herrschens der Lnngensenche bestanden gegenüber einer Reihe
ungarischer Eomitate Einfuhrverbote.

Der Milzbrand trat im Berichtsjahre am Viehmarkte, sowie in den Bezirken,
nur sporadisch auf.

Roihlauf der Schweine kam bei 53 Partien ans Galizien und bei 2 Par¬
tien aus der Bukowina zur Beobachtung.

Die Schweinepest trat im Berichtsjahre ans dem Viehmarkte in St . Marx in
erheblich geringerem Maße ans, als im Vorjahre ; jedoch wurden immer noch 51 ver¬
seuchte Partien mit zusammen 1757 Schweinen beanständet.

Das bereits im Jahre 1895 erlassene Verbot, vom Viehmarkte lebende Schweine
über die Gemeindegrenzeausznführen, blieb auch im Berichtsjahre aufrecht und machte
sich durch gesteigerte Inanspruchnahme der öffentlichen Schlachtstätten fühlbar. Auch
die Bestimmung, dass die vom Centralviehmarkte abgehenden, für Niederösterreich
bestimmten Rinder binnen 8 Tagen zu schlachten seien, wurde aufrecht erhalten.

Im Laufe des Jahres 1897 musste viermal aus veterinär-polizeilichen Rücksichten
eine Beschränkung der unverkauft gebliebenen Rinder für den Wiener Localconsum
verfügt werden.

In den stabilen Nutzviehbeständen Wiens sind im Jahre 1897 die Maul¬
und Klauenseuche, der Milzbrad, die Rotz-Wurmkrankheit, die Räude, die Wuth, der
Rvthlanf und die Schweineseuche(Schweinepest) aufgetreten.

Die Maul - und Klauenseuche , welche in ziemlich bösartiger Form vorkam/
war auch von erheblichen Verlusten begleitet.

Tie Rotz -Wnrmkrankheit wurde bei 28 Pferden constatiert; die weitaus
größte Zahl der Fälle kam bei Pferden ungarischer Provenienz zur Beobachtung.

Die Räude  trat nur bei Pferden in 24 Gehöften ans; in einem Falle fand
eine Übertragung aus Menschen statt.

Die Hundswuth  ist in den Bezirken 13mal aufgetreten und wurden 10 Men¬
schen und 2 Pferde gebissen.

Schweinepest  kam in 74 Gehöften mit zusammen 1228 Schweinen zum
Nusbruch.

Im allgemeinen kann der Gesundheitszustandder Nutzthiere in Wien im Berichts¬
jahre im Vergleiche mit den Jahren 1895 und 1896 nicht als ungünstig bezeichnet werden,
zu welchem Resultate insbesondere die veterinär-polizeilichen Maßnahmen, die in den be-
zeichneten Jahren ergriffen worden waren, beigetragen haben. Auch verdient hervor-
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gehoben zu werde», dass das Verständnis sür die Nothwendigkeit dieser Maßregeln
sowie das Vertrauen zu den mit ihrer Ausführung betrauten behördlichen Organen in
erfreulicher Zunahme begriffen ist.

Viehbestand . — Ans den im Laufe der Berichtsperiode vorgenommenen Auf¬
nahmen des gestimmten Viehbestandes in Wien ergibt sich eine Zunahme des Pferde -,
Ziegen - und Schweinebestaudes , dagegen eine Abnahme des Rinder - und Schaf¬
bestandes . Gezählt wurden : 39 .544 Pferde , 13 .664 Rinder , 687 Schafe , 2734 Ziegen
nnd 2735 Schweine.

Nntzviehhandelsverkehr . — In Wien bestanden im Jahre 1897 im ganzen
19 Nutzviehhandelsstallungeu in welchen 46 Nutzviehhändler ihr Gewerbe betrieben.
Bon den Handelsstallungen befinden sich je eine im X . nnd XIX . Bezirke, je zwei
im XII . und XVI ., je drei im XIII ., XIV . nnd XVII . und vier im XV . Bezirke.

Bei dem stetigen Viehwechsel und dem regen Personenverkehre sind diese Stal¬
lungen der Gefahr der Verseuchung besonders ausgesetzt; sie wurden daher auch im
Jahre 1897 durch einen eigens hiezu bestellten städtischen Thierarzt beaufsichtigt.

Die Herkunft der in den Wiener Handelsstallungen zum Verkaufe gestellten
Thiere ist ans folgender Zusammenstellung zu ersehen:

Stiere Kühe Kälber
— 523 523 aus Niederösterreich

3 2572 2567 „ Oberösterreich
— 904 870 „ Salzburg
— 96 96 „ Steiermark
— 1 1 Küstenland
5 4516 4346 ., Tirol nnd Vorarlberg

— 808 812 „ Böhmen
— 2670 2739 „ Mähren
— 277 276 „ Schlesien

4 793 779 „ Ungarn

zusammen 12 13 .160 13 .009

b) Städtische Masenmeistrrei.

Zufolge Gemeiuderathsbeschlusses vom 8. Jänner 1897 wurde der Betrieb der
städtischen Wasenmeisterei in sämmtlichen 19 Gemeindebezirken Wiens vom 1. Jänner
1897 dem bisherigen Pächter derselben Johann Logar  auf die Dauer von 5 Jahren,
d. i. bis Ende December 1901 , gegen einen jährlichen Bestandzins von 6800 fl.
übertragen.

In der Wasenmeisterei-Filiale III am Arsenalweg wurde eine Vergrößerung der
.Kauzleiräume durchgeführt.

In der thermo -chemischen Anstalt in Kaiser-Ebersdorf wurde infolge des starken
Betriebes die Nothwendigkeit der Aufstellung eines neuen Digestors constatiert und
dieselbe beantragt , im Jahre 1897 aber nicht mehr durchgeführt.

Bezüglich einer Versorgung der thermo -chemischen Anstalt sowohl als der Wasen-
meisterei-Filiale mit besserem Trinkwasser wurden Vorschläge erstattet.
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Mit Erlass vom 13 . April 1897 hat die k. k. n .-ö Statthalterei über Anre¬
gung des Landes -Sanitätsrathes den Magistrat aufgefordert , die Frage der Auflassung,
beziehungsweise Verlegung der Wasenmeisterei-Filiale III Arsenalweg zu erwägen und
der Beschlussfassung des Stadtrathes zuzuführen.

In die städtische Wasenmeisterei wurden im Berichtsjahre täglich Amtsthierärzte
zur Überwachung , Vornahme von Thiersectionen und Untersuchung der dort zeitweilig
untergebrachten lebenden Thiere entsendet.

Untersucht wurden : 1549 Hunde und 138 Katzen.

Seciert wurden : 917 Pferde , 154 Rinder , 37 Kälber , 19 Schafe , 53 Ziegen,
300 Schweine , 1020 Hunde , 18 Katzen.

Verarbeitet wurden : 1395 Pferde , Esel und Fohlen , 639 Rinder , 500 Kälber,
1048 Schafe , Lämmer , Zicklein und Ziegen , 5442 Schweine und Ferkel, 4060 Hunde
und Katzen, 807 Hirsche, Rehe und Gemsen, 15 Wildschweine, 422 Hasen und
Kaninchen, 18 verschiedene wilde Thiere , 12 .593 kleine anfgelesene Äser, 10 .674 Stück
Fische und Krebse, 2954 lc§ Fische und Krebse, 179 .428 I(A verschiedene Fleischgat¬
tungen , 41 .848 einzelne thierische Organe , 5799 Stück Hausgeflügel und 5804 Stück
Geflügelwild.
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